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Abstract 

 

Die Eingliederung behinderter Personen in den primären Arbeitsmarkt ist zurzeit ein 

viel diskutiertes Thema. Auch die Auftraggeberin dieses Studierendenprojekts, die 

SAGIF (Verein Sozial- und Gesundheitsorganisationen Kanton Solothurn), beschäftigt 

sich damit und wollte ein aktuelles Bild der Situation bei ihren Mitgliedern, der kantona-

len Verwaltung sowie der Gemeindeverwaltungen ab 5'000 Einwohnerinnen und Ein-

wohner des Kantons Solothurn erhalten. 

 

Zur Ermittlung der Anzahl Angestellter mit Behinderung und deren Behinderungsarten 

führte das Projektteam eine quantitative Untersuchung mittels Fragebogen durch. An-

schliessend wurden qualitative Interviews mit verschiedenen Personalverantwortlichen 

geführt, um Gründe und Voraussetzungen für die fehlende Integration von behinderten 

Personen in der Arbeitswelt zu eruieren.  

 

Die Untersuchungen ergaben, dass grundsätzlich viele Verwaltungen und Institutionen 

bereit wären, (mehr) behinderte Personen einzustellen. Einige sind um die Integration 

von Menschen mit Behinderung bemüht und dafür sensibilisiert. Im Allgemeinen sind 

jedoch die vorhandenen Unterstützungsangebote nicht genügend bekannt und werden 

nur wenig genutzt. Deshalb besteht noch Optimierungsbedarf.  
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I) AUSGANGSLAGE DES PROJEKTS 

 

 

1. EINLEITUNG 

 

Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der beruflichen Integration von be-

hinderten Personen in den primären Arbeitsmarkt. Dieses Thema hat in der Öffentlich-

keit besonders durch die 5. IV-Revision an Bedeutung gewonnen. Der Verein Sozial- 

und Gesundheitsorganisationen Kanton Solothurn (SAGIF) hat das vorliegende Studie-

rendenprojekt in Auftrag gegeben, in dessen Zentrum die Frage nach der aktuellen 

Situation der beruflichen Eingliederung von behinderten Personen aus der Sicht der 

Arbeitgebenden steht. Die SAGIF stellte die Hypothese auf, dass im primären Arbeits-

markt wenige bis keine Personen mit Behinderung angestellt sind. Dies bestätigt auch 

eine im Jahr 2003 in der gesamten Schweiz durchgeführte Studie, welche ergab, dass 

nur gerade 0.8 % der Schweizer Arbeitsstellen durch behinderte Personen besetzt sind 

(vgl. Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004a, S. v). Für den Kanton Solothurn lagen je-

doch noch keine genauen Zahlen zu diesem Thema vor. Deshalb erachtete es die 

SAGIF als wichtig, zu erfahren, wie viele behinderte Personen mit welcher Behinde-

rungsart bei den SAGIF-Mitgliedern sowie bei der Solothurner Kantonsverwaltung und 

den Gemeindeverwaltungen der zehn grössten Gemeinden Solothurns angestellt. sind. 

Dies wurde mit einer quantitativen Erhebung mittels Fragebogen Ende Sommer 2007 

ermittelt. Auf der Basis dieser aktuellen Zahlen wurden mögliche Gründe für die unzu-

reichende Integration in den primären Arbeitsmarkt ermittelt. Dazu wurden qualitative 

Interviews mit ausgewählten Personalverantwortlichen der Untersuchungsgruppe 

durchgeführt. Unter Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse wurde nach den Voraus-

setzungen der beruflichen Integration von behinderten Personen gefragt und wie diese 

verbessert werden könnten. Der vorliegende Schlussbericht informiert über die Ergeb-

nisse und die Schlussfolgerungen der Untersuchung. Auf Grund dieser Ergebnisse 

wird die SAGIF in einem nächsten Schritt erste Handlungsansätze für eine Optimierung 

der beruflichen Integration von behinderten Personen erarbeiten. 

 

Dieses Projekt wurde von fünf Studierenden des Bachelor-Studiengangs Allgemeine 

Soziale Arbeit im Rahmen der Ausbildung an der Fachhochschule Nordwestschweiz in 

Olten durchgeführt. Es dauerte von April 2007 bis Februar 2008. Dem Projekt wurde 

der Name „PAKS“ (behinderte Personen im Arbeitsalltag des Kantons Solothurn) ge-

geben. Während des gesamten Projektverlaufs wurde das Projektteam von einer Do-

zentin der Fachhochschule sowie Vertretern der Auftraggeberin SAGIF begleitet.  
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Im ersten Teil des Berichts wird die Ausgangslage des Projekts erörtert (Kapitel 2). Es 

wird auf die Auftraggeberin SAGIF, die Projektidee sowie die Herleitung der Fragestel-

lung und Zielsetzung eingegangen. Die theoretischen Grundlagen zum Thema Behin-

derung und berufliche Integration werden im zweiten Teil erläutert (Kapitel 3). Zuerst 

wird der Begriff der Behinderung definiert, anschliessend der aktuelle Stand der beruf-

lichen Integration behinderter Personen sowie Chancen und Hindernisse der Eingliede-

rung diskutiert. Danach folgt mit dem dritten Teil die empirische Untersuchung, welche 

aufgeteilt ist in eine quantitative Erhebung (Kapitel 4) und eine qualitative Erhebung 

(Kapitel 5). In diesen beiden Kapiteln werden zu Beginn das Untersuchungsdesign und 

das Vorgehen erklärt, anschliessend die Ergebnisse und Analysen dargelegt. Die 

Schlussfolgerungen und das Fazit beider Untersuchungen bilden den Schluss des Be-

richts und sind mit dem Ausblick im vierten Teil dargelegt (Kapitel 6).  

 

 

2. AUSGANGSLAGE DES PROJEKTS PAKS 

 

Im Folgenden wird die Auftraggeberin des vorliegenden Projekts, die SAGIF – Verein 

Sozial- und Gesundheitsorganisationen Kanton Solothurn, vorgestellt. Weiter wird auf 

den Projektauftrag, die daraus entstandene Fragestellung sowie die Zielsetzung des 

Projekts eingegangen.  

 

2.1 Die SAGIF 

 

Um die Gesundheitsfürsorge im Kanton Solothurn zu koordinieren, gründeten 1974 

zehn Sozialinstitutionen des Kantons Solothurn die „Solothurnische Arbeitsgemein-

schaft für Gesundheits- und Invaliden-Fürsorge – SAGIF“. Am 21. März 1979 änderte 

die auf einer Vereinbarung basierende Organisation ihre Rechtsform in einen Verein. 

Im Jahr 2005 änderte sich auch der Name in „Verein Sozial- und Gesundheitsorganisa-

tionen Kanton Solothurn“ (vgl. SAGIF 2005, o. S.).  

Die SAGIF bezeichnet die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den ihr ange-

schlossenen Institutionen, die Aufklärung der Bevölkerung über Gesundheitsvorsorge 

und Invalidität, die Mitgestaltung der kantonalen Gesundheits- und Sozialpolitik sowie 

die Koordination der Gesundheitsfürsorge als ihre Ziele. Im Kanton Solothurn koordi-

niert sie die soziale Hilfe und die Mittelbeschaffung der ihr angehörenden Institutionen. 

Ausserdem setzt sie sich für eine Vereinheitlichung der Beitragsleistungen durch die 

Gemeinden ein und betreibt für mehrere Institutionen die Inkassostelle für die gesetz-

lich gebundenen Beiträge der Gemeinden (vgl. op. cit., ibid.). 
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Die Mitglieder der SAGIF werden in drei Gruppen unterteilt. Die A-Mitglieder sind „So-

zialinstitutionen der Gesundheits- und Invalidenfürsorge, die kantonal tätig sind und für 

die das Inkasso der jährlichen Gemeindebeiträge erfolgt“ (SAGIF 2005, o. S.). Zu den 

B-Mitgliedern zählen die „Sozialinstitutionen der Gesundheits- und Invalidenfürsorge, 

die kantonal oder regional tätig sind, die keine Gemeindebeiträge beanspruchen oder 

das Inkasso direkt besorgen“ (SAGIF 2005, o. S.). Die dritte Gruppe bilden die  

C-Mitglieder, „Sozialinstitutionen des Gesundheits- und Sozialwesens, die kantonal 

oder regional tätig sind und für welche die SAGIF (ausserhalb des Pool-Inkassos) das 

Mandat hat, Gemeindebeiträge einzuziehen“ (SAGIF 2005, o. S.).  

 

Zu den A-Mitgliedern gehören heute die Krebsliga Solothurn, die Lungenliga Solothurn, 

die Pro Infirmis Kanton Solothurn, die Rheumaliga Kanton Solothurn, der Solodaris 

Verein, die Solothurnische Beratungsstelle für Sehbehinderte und der Verein Einsatz 

Freiwilliger in der Gesellschaft (EFG) Kanton Solothurn.  

 

Zu den B-Mitgliedern zählen Insieme Solothurn, ProCap Regionalgruppe Solothurn, 

der Spitex-Verband Kanton Solothurn, die Pro Senectute Kanton Solothurn, das 

Schweizerische Rote Kreuz, Sektion Solothurn, die Stiftung Arkadis, die VEBO-

Sozialberatung, Solothurnische Eingliederungsstätte für Behinderte, die Kontaktstelle 

für Selbsthilfegruppen des Kantons Solothurn und die Stiftung zur Förderung Behinder-

ter Schwarzbubenland-Laufenthal.  

 

Die C-Mitglieder sind der VEL Verein Ehe- und Lebensberatung, Grenchen, die INVA, 

Interessengruppe für Behinderte und die Kinderspitex Nordwestschweiz.  

 

Der Verein SAGIF finanziert sich über ein Pool-Inkasso. Beinahe alle Einwohnerge-

meinden, die Mehrzahl der Bürgergemeinden und einige Kirchgemeinden des Kantons 

Solothurn entrichten freiwillig jährliche Beiträge in der Höhe von total rund 365'000.- 

SFr. an die SAGIF (Rechnungsjahr 2003). Diese Beiträge werden mit Hilfe eines Ver-

teilschlüssels an die A-Mitglieder ausbezahlt. Da alle Tätigkeiten der SAGIF ehrenamt-

lich verrichtet werden, kommt praktisch der gesamte Betrag den A-Mitgliedern zugute. 

Um Transparenz bei der Mittelverteilung zu gewährleisten, werden die Einwohner-, 

Bürger- und Kirchgemeinden jeweils im Frühsommer mit dem Jahresbericht über die 

Mittelverwendung informiert (vgl. SAGIF 2005, o. S.).  
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2.2 Projektidee und Fragestellung  

 

Dank ihrer Tätigkeit im Sozialwesen setzt sich die SAGIF vermehrt mit Menschen mit 

Behinderung und deren vielfältigen Problemen auseinander. Sie zeigt grosses Interes-

se am aktuellen Thema der beruflichen Integration von behinderten Personen. Die in 

der Gesetzesrevision verankerte Früherfassung und Frühintervention im Zusammen-

hang mit behinderten Personen fördert die berufliche Integration. Dazu kommt der Leit-

satz der IV (Invalidenversicherung) „Eingliederung vor Rente“, dessen Umsetzung von  

sozialarbeiterischem Interesse ist (vgl. Bundeskanzlei 2007, S. 6-9).  

 

Im Jahr 2004 wurde auf nationaler Ebene eine Studie mit dem Titel „Die berufliche In-

tegration von behinderten Personen in der Schweiz“ durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigten, dass lediglich 0.8% der Arbeitsplätze in Schweizer Betrieben von behinderten 

Personen belegt waren, obwohl rund 8% der Stellen für Menschen mit Behinderung als 

geeignet bezeichnet wurden (vgl. Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004a, S. v). Durch 

diese Erhebung wurde die Problematik der geringen beruflichen Eingliederung behin-

derter Personen in der Schweiz aufgezeigt. Die Daten wurden national erhoben und 

können nicht auf einzelne Kantone übertragen werden. Dies wäre aufgrund des födera-

listischen Aufbaus der Schweiz und ihrer politischen Ordnung für die Kantonspolitik 

aber wichtig. Da im Kanton Solothurn keine vergleichbare Studie existiert, gelangte die 

SAGIF mit einem Projektauftrag an die Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule 

für Soziale Arbeit Olten. Die SAGIF interessierte sich dafür, wie viele Menschen mit 

Behinderung bei ihren Mitglieder-Institutionen, bei der kantonalen Verwaltung sowie 

den kommunalen Verwaltungen ab 5’000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton 

Solothurn beschäftigt sind. Um Ideen für mögliche Massnahmen zur verbesserten be-

ruflichen Eingliederung dieser Menschen zu erarbeiten, sollten die Gründe und Vor-

aussetzungen für die fehlende Integration eruiert werden.  

 

Um das Ziel der SAGIF, die Förderung der beruflichen Integration behinderter Perso-

nen, zu unterstützen, galt es zu ermitteln, wie die Arbeitgebenden mit behinderten An-

gestellten umgehen, welche Schwierigkeiten sich ergeben, wo sie an Grenzen stossen 

und wie die Situation aus ihrer Sicht verbessert werden könnte.  
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Daraus abgeleitet ergaben sich für das Projekt folgende Fragestellungen: 

 

Wie viele Personen mit welchen Behinderungen arbeiten in den Institutionen der  

SAGIF sowie in den kantonalen und kommunalen Verwaltungen ab 5’000 Einwohne-

rinnen und Einwohner im Kanton Solothurn? 

 

Wie können die Voraussetzungen der beruflichen Integration von behinderten Perso-

nen, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der SAGIF- Institutionen sowie der kanto-

nalen und kommunalen Verwaltungen ab 5’000 Einwohnerinnen und Einwohner im 

Kanton Solothurn, verbessert werden? 

 

2.3 Zielsetzung 

 

Für das Projekt ergab sich folgende Zielsetzung: 

 

Bei Projektabschluss liegt eine Ist-Analyse über die Anzahl berufstätiger Menschen mit 

Behinderung in den SAGIF-Institutionen sowie in den kantonalen und kommunalen 

Verwaltungen ab 5’000 Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Solothurn vor. Auf-

grund der Bedürfnisse dieser Arbeitgebenden sind Schlussfolgerungen zur Optimie-

rung der beruflichen Integration von behinderten Personen formuliert.  

 

Die Ergebnisse dieses Studierendenprojekts dienen der SAGIF zur Information ihrer 

Mitglieder sowie als Grundlage für Handlungsansätze zur Verbesserung der berufli-

chen Integration von behinderten Personen im Kanton Solothurn.  
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II) THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

 

 

3. MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 

 

In diesem Kapitel wird der sehr heterogene Begriff „Behinderung“ genauer definiert. Als 

Hauptdefinition liegt dieser Projektarbeit diejenige des Schweizerischen Arbeitgeber-

verbands zu Grunde. Um die Vielfältigkeit und Heterogenität des Begriffs darzustellen, 

werden verschiedene Definitionen berücksichtigt, darunter diejenige des Behinderten-

gleichstellungsgesetzes (BehiG), des Sozialgesetzbuchs (SGB), der Schweizerischen 

Arbeitskrafterhebung (SAKE) und der World Health Organisation (WHO). Im Weiteren 

wird auf die verschiedenen Arten von Behinderungen eingegangen. Zuletzt wird der 

aktuelle Stand der beruflichen Integration von behinderten Personen im Kanton Solo-

thurn dargestellt.  

 

3.1 Definition von Behinderung 

 

In der deutschen Sprache wird der Begriff „Behinderung“ vielseitig verwendet. Daher ist 

es schwierig, Behinderung als Begriff einheitlich zu erfassen. Je nach Wissenschafts-

gebiet wird Behinderung anders verstanden. In der Medizin, der Soziologie, Sonderpä-

dagogik oder auch in der Sozialen Arbeit werden dabei unterschiedliche Phänomene 

betrachtet. So wird zwischen dauernden und vorübergehenden Definitionsbegriffen 

unterschieden. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) verwendet den Begriff 

der dauernden Behinderung: Gemäss Art. 2 ist ein „Mensch mit Behinderungen (Be-

hinderte, Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, 

geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche 

Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich 

aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben“(Die Bundesbehörden der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 2002, S. 1). Eine Benachteiligung liegt vor, wenn 

behinderte Personen rechtlich oder tatsächlich anders als Menschen ohne Behinde-

rung behandelt und dabei ohne sachliche Rechtfertigung schlechter gestellt werden als 

diese, oder wenn eine differenzierte Betrachtung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstel-

lung behinderter und nicht behinderter Menschen notwendig wäre (vgl. op. cit., S. 4). 

Eine weitere personenbezogene Definition, die zentral für die vorliegende Projektarbeit 

ist, stammt aus den Datenquellen des Sozialgesetzbuchs (SGB) und der Schweizeri-

schen Arbeitskrafterhebung (SAKE): „Als behindert gilt eine Person, die während mehr 
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als 12 Monate ein psychisches oder körperliches Problem hat, das die Aktivitäten des 

täglichen Lebens einschränkt.“ (Kanton Solothurn 2005b, S. 271)  

Im Gegensatz zu den oben erwähnten zeitlichen Definitionsunterschieden hat die WHO 

eine Definition erarbeitet, die allen erwähnten Gebieten Rechnung zu tragen versucht. 

Unter Behinderung können demnach „sowohl die physische oder psychische Schädi-

gung eines Individuums, mögliche Funktions- und Aktivitätseinschränkungen als auch 

eingeschränkte Partizipationsmöglichkeiten und -chancen verstanden werden“ (op. cit., 

ibid.).  

Die WHO geht bei Behinderung von drei Begriffen bzw. Dimensionen aus: 

Die Dimension der Partizipation bezieht sich auf die Teilnahme einer Person in den 

verschiedenen Lebensbereichen. Die Hindernisse, die in dieser Dimension entstehen 

können, stellen Beeinträchtigungen in der Partizipation dar. Die physischen und psy-

chischen Funktionen verschiedener Körpersysteme und die anatomischen Körperfunk-

tionen bilden die zweite Dimension. Beeinträchtigungen in dieser Dimension stellen 

„Schädigungen“ dar. Die dritte Dimension bezieht sich auf die Funktionsfähigkeit im 

Alltag, das heisst auf die Möglichkeit zu handeln, aktiv zu sein, zu spielen und die Auf-

gaben und Arbeiten des täglichen Lebens zu erfüllen. In dieser Dimension werden die 

Beeinträchtigungen als „Aktivitätsstörungen oder Leistungseinschränkungen“ beschrie-

ben (vgl. Gredig/Deringer/Hirtz/Page/Zwicky 2005, S.30). 

 

Der zentral in dieser Arbeit verwendete Begriff von Behinderung stützt sich auf die De-

finition des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. Der Verband definiert den Begriff 

der Behinderung als „die bleibende oder länger dauernde Beeinträchtigung einer Per-

son in ihrer Fortbewegung, ihrem Wahrnehmungs-, Denk-, Sprach-, Lern- und/oder 

Verhaltensvermögen“ (Schweizerischer Arbeitgeberverband o. J., S. 19). 

 

3.2 Behinderungsarten 

 

Im folgenden Abschnitt werden die fünf in dieser Projektarbeit untersuchten Behinde-

rungsarten dargestellt. 

 

3.2.1 Körperbehinderung 

Körperbehinderung ist ein Sammelbegriff für alle Erscheinungsformen und Schwere-

grade körperlicher Bewegungseinschränkungen, die sich aus dem Stütz- und Bewe-

gungsapparat und aus inneren oder äusseren Schädigungen des Körpers sowie seinen 

Funktionen ergeben. Es wird zwischen der körperlichen Beeinträchtigung und derjeni-

gen an sozialer Teilhabe bzw. Partizipation unterschieden. Schönberg definiert Körper-
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behinderung folgendermassen: „Körperbehindert ist, wer infolge einer Schädigung der 

Stütz- und Bewegungsorgane in seiner Daseinsgestaltung so stark beeinträchtigt ist, 

dass er jene Verhaltensweise, die von Mitgliedern seiner wichtigsten Bezugspersonen 

in der Regel erwartet werden, nicht oder nur unter aussergewöhnlichen individuellen 

und sozialen Bedingungen erlernen bzw. zeigen kann und daher zu einer langfristigen 

schädigungsspezifisch-individuellen Interpretation wichtiger sozialer Rollen finden 

muss.“ (Schönberg 1974, zitiert in: Hedderich/Loer 2003, S. 13) Die oben genannte 

Definition beinhaltet den medizinischen Aspekt der Beeinträchtigung einer Körperfunk-

tion ebenso die erschwerte soziale Teilnahme am gesellschaftlichen Leben (vgl. op. 

cit., ibid.). Beispiele von Körperbehinderung sind: Behinderungen des Stütz und Bewe-

gungsapparates, Wirbelsäulenschäden, Hüftleiden, Schädigung der Gliedmassen, Pa-

raplegie oder Tetraplegie (vgl. Schweizerischer Arbeitgeberverband o. J., S.10). 

 

3.2.2 Sinnesbehinderung 

Unter dem Begriff „Sinnesbehinderung“ werden folgende Arten der Behinderung zu-

sammengefasst: Sehbehinderung, Hörbehinderung, die Sprachbehinderung und Taub-

blindheit (vgl. op. cit., ibid.). Als Sehbehinderung wird eine Einschränkung der Sehfä-

higkeit auf unter 2%, eine Einschränkung des Gesichtsfeldes auf fünf Grad oder der 

komplette Verlust der Sehfähigkeit definiert. Von Hörbehinderung spricht man, wenn 

das Gehör vollständig (Taubheit) oder weitgehend fehlt. Die Taubblindheit bedeutet 

eine Einschränkung sowohl des Seh- wie des Hörvermögens, beim Ausfall des einen 

Sinnes kann dieser nicht mehr durch den anderen Sinn ausgeglichen werden. Alle drei 

Unterarten der Sinnesbehinderung können angeboren sein oder im Verlauf des Lebens 

entstehen (vgl. Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband, o. J., o. S.).  

 

3.2.3 Geistige Behinderung 

Eine geistige Behinderung ist eine Erscheinung, die aus unterschiedlichen Komponen-

ten besteht, welche sich bei jedem Individuum einzigartig äussert. Dieses vielfältige 

und komplexe Phänomen wird von verschiedenen Wissenschaften unterschiedlich be-

trachtet. Die verschiedenen Disziplinen haben unterschiedliche Sichtweisen, Deutung-

en und Ansichten. Die Heterogenität dessen, was man unter einer geistigen Behinde-

rung versteht, ist sehr gross. So gibt es Menschen mit einer geistigen Behinderung, die 

optisch erkennbar ist ebenso wie Menschen mit einer geistigen Behinderung die kaum 

auffällt (vgl. Speck 2005, S. 48). 

Der Begriff „geistige Behinderung“ drückt etwas Negatives aus, das gesellschaftlich in 

Form einer „intellektuellen Unzulänglichkeit“ immens stigmatisiert wird (vgl. op. cit.,  

S. 49). Menschen mit geistiger Behinderung weisen einen Rückstand intellektueller 
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Entwicklung auf, welcher die eigene Lebensführung so stark beeinflusst, dass Hilfe 

unabdingbar ist. Weil der Begriff „geistige Behinderung“ defizitbezogen ist, herrscht in 

der Gesellschaft die weit verbreitete Meinung, dass alles, was Menschen mit einer 

geistigen Behinderung betrifft, defizitär sei. Die Bedürfnisse, der Wert und die Würde 

der betroffenen Menschen geraten dadurch in den Hintergrund (vgl. op. cit., S. 48). 

Was genau nun geistige Behinderung ist, kann nicht definitiv bestimmt werden, denn 

es handelt sich hierbei um eine sozial veränderbare Grösse, die sich in zwei Haupt-

merkmale gliedert. „Zum einen treten soziale Einstellungen in Funktion (...) (in einer) 

Weise, dass, abhängig von bestimmten Einstellungen in der Umwelt, das, was unter 

geistiger Behinderung verstanden wird, mit Inhalten besetzt wird, die in diesen Umwel-

ten bestimmend sind. (...) Zum anderen ist das, was die individuelle Ausprägung einer 

geistigen Behinderung ausmacht, auch von sozialen Einflüssen abhängig, denen je-

mand ausgesetzt ist.“ (op. cit., ibid.) 

 

3.2.4 Psychische Behinderung 

Diese Behinderungskategorie ist definitorisch die schwierigste von allen Behinde-

rungsarten. Das kommt daher, weil psychische Erkrankungen schwerer zu erkennen 

und auch medizinisch nur schwer messbar sind. Die Ursachen einer psychischen Be-

hinderung sind grösstenteils unbekannt. Diagnosen werden deswegen im klinischen 

Bereich vordergründig an der Beschreibung des Zustandbildes und des Verlaufs der 

Erkrankung unternommen. Eine psychische Behinderung wird durch subjektive Phä-

nomene definiert, wie dem Bewusstsein, dem Denken, der Beziehung, dem Affekt und 

anderen, die keiner genau definierten Norm unterliegen. Ein weiteres Merkmal der 

psychischen Behinderung ist der durch Phasen bestimmte Verlauf, was zur Folge hat, 

dass Personen mit psychischer Behinderung unberechenbar sein können: sie reagie-

ren oft anders als man es in der jeweiligen Situation erwartet, können unter Stim-

mungsschwankungen leiden, verminderter Kontaktfähigkeit, Einschränkungen der Initi-

ative und Ausdauer. Bei einer psychischen Behinderung sind grosse Unterschiede in 

der Schwere festzuhalten - diese reichen von leichten Formen, über lang anhaltende 

Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu schweren Störungen, die wiederholte stationäre 

Behandlung erfordern (vgl. Talentplus o. J., o. S.). Psychische Behinderungen sind 

Folgezustände von psychischen Krankheiten, wie beispielsweise Psychosen, Neuro-

sen, Depressionen, Schizophrenien, Suchtkrankheiten oder Persönlichkeitsstörungen 

(vgl. Schweizerischer Arbeitgeberverband o. J., S.11). Psychische Störungen können 

sich in körperlichen Krankheiten ebenso wie in psychosomatischen Leiden äussern. 

Diese Phänomene können zur Folge haben, dass Betroffene sich nur noch einge-

schränkt im Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsbereich sowie den privaten Wohn- und 
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soziokulturellen Bereich einbringen können, wenn ihnen nicht gezielt Hilfe zur Verfü-

gung gestellt wird (vgl. Bieker 2005, S. 233). 

 

3.2.5 Mehrfachbehinderung 

Wie der Titel schon sagt, handelt es sich bei einer Mehrfachbehinderung um mehrere 

Behinderungen, die bei einem Menschen auftreten können. Die meisten behinderten 

Personen weisen nicht eine einzelne Behinderung auf, sondern durch die bereits vor-

handene Behinderung entsteht oftmals eine zusätzliche Einschränkung. Aus pädagogi-

schem Blickwinkel wird die Mehrfachbehinderung als ein eng verwobenes Bindungsge-

flecht betrachtet, dass sich nicht bloss durch die Summe der verschiedenen Behinde-

rungen definiert, sondern als eine Struktur, welche sich verkompliziert, indem ihre Ele-

mente in undurchschaubarer Weise aufeinander wirken. Daraus ergeben sich drei De-

finitionsansätze: Zum einen wäre da der Kausalzusammenhang der zusammentreffen-

den Behinderung zu nennen, d.h. aus einer Behinderung (Primärbehinderung) entsteht 

eine weitere Behinderung (Sekundär- bzw. Folgebehinderung). Es gibt aber auch Be-

hinderungen, die in keinem Kausalzusammenhang stehen, was heissen soll, dass kei-

ne Behinderung Folge der anderen ist. Es wird auch von einem Kausalverhältnis ge-

sprochen, welches nicht zwangsläufig entstehen muss, eine Behinderung kann Folge 

einer anderen sein, muss aber nicht (vgl. Solorova 1975, o. S.).  

 

3.2.6 Bedeutung für die Soziale Arbeit 

Kenntnisse über die Ressourcen behinderter Menschen sind für die Soziale Arbeit 

wichtig. Durch gezielte Förderung dieser Ressourcen sollen die Betroffenen bewusst in 

die Gesellschaft und ihre Teilsysteme eingegliedert werden. Das Thema der vorliegen-

den Arbeit ist die Integration in das Teilsystem „Arbeitsmarkt“. Zusätzlich zur Integrati-

on behinderter Personen sollte sich die Soziale Arbeit im Meinungsbildungsprozess der 

Öffentlichkeit engagieren, indem sie die Öffentlichkeit über Diskriminierungen, die be-

hinderte Menschen in ihrem Alltag erfahren, informiert. 

 

3.3 Die Integration von Menschen mit Behinderung 

 

3.3.1 Arbeitsmärkte und Menschen mit Behinderung 

In den letzten zwei Jahrzehnten ist die Aufgabe der beruflichen Eingliederung von be-

hinderten Personen immer schwieriger geworden. Die Hauptursache dafür ist der 

durch die Automatisierung der Arbeitsproduktionen hervorgerufene Verlust der Arbeits-

plätze mit niedrigeren Anforderungsprofilen. Der rapide Anstieg der Arbeitslosigkeit bei 

Behinderten durch den Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsstellen, sowie die Verknap-
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pung der finanziellen Mittel im Sozialbereich führten politisch als auch in den Verwal-

tungen zur Frage nach der tatsächlichen Effektivität unseres Rehabilitationssystems 

(vgl. Barlsen/Hohmeier 2001, S. 9). 

Aus den Daten des Bundesamts für Statistik, die Aussagen machen über die Schwie-

rigkeiten, mit welchen Menschen mit einer Behinderung konfrontiert werden geht fol-

gendes hervor: Die Zahl behinderter Erwerbstätiger nimmt kontinuierlich ab, die Zahl 

der arbeitslosen Behinderten jedoch unaufhaltsam zu (vgl. op. cit., ibid.). 

Besonders schwierig sieht die Situation der Behinderten im Hinblick auf deren Wieder-

einstieg in ein normales Beschäftigungsverhältnis aus. Fast 50% der Behinderten 

scheiden meist endgültig aus dem Erwerbsleben aus, wenn sie einmal arbeitslos ge-

worden sind. Zudem wird in der Regel die Integration mit zunehmendem Alter immer 

schwieriger (vgl. op. cit., S. 29). Der Mangel an Arbeitsstellen für Behinderte ist im be-

grenzten Spektrum von Arbeitsplätzen begründet. Er beschränkt sich wiederum fast 

ausschliesslich auf Sektoren, die wenig qualifizierte Arbeiten erfordern, wie zum Bei-

spiel im Dienstleistungsbereich oder im Handwerk (vgl. op. cit., S. 26). Diese Sektoren 

bieten immer weniger gesicherte Perspektiven für Behinderte, da sie durch Rationali-

sierungen, Neuorganisierung oder Verlagerungen von Tätigkeitsbereichen weiterhin 

schrumpfen. So wird heute von Angestellten vermehrt auch dort eine (hohe) Ausbil-

dung gefordert, wo vor 20 Jahren Leute mit einer geringen Bildung noch bessere 

Chancen auf einen Arbeitsplatz hatten. Infolge der genannten Umwälzungen und des 

Konkurrenzkampfes ist die Arbeitskräftenachfrage kaum planbar. Deshalb sind Integra-

tionsfachdienste sehr wichtig, denn diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, Behin-

derten bei der Eingliederung in den Arbeitsalltag zu helfen (vgl. op. cit., S. 30). 

 

3.3.2 Entwicklung des Integrationsprozesses 

In der Schweiz können durch geeignete berufliche Massnahmen (Training, Wiederein-

gliederung, Umschulung, Ausbildung etc.) Personen im geschützten Rahmen geschult 

werden. Dies im Hinblick auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes und die Wieder-

eingliederung, welche stufenweise erfolgt. Für eine aktive Vermittlung am Arbeitsmarkt 

sowie für Begleitung, Coaching und Unterstützung von behinderten Personen beim 

Arbeitseinstieg sind die Fachstellen zuständig (vgl. Rüst/Debrunner 2005, S. 11).  

Es gibt viele Arten von Fachstellen, mit unterschiedlichen Aufgaben: zum Beispiel 

Fachstelle für berufliche Integration, Coaching-Stelle, Nachbegleitungsstelle, Personal-

vermittlung, Beratungs- und Vermittlungsstelle oder Stellenvermittlung (vgl. op. cit.,  

S. 42). Die einzelnen Fachstellen sind für verschiedene Phasen der Vermittlung und 

Begleitung im Arbeitsprozess zuständig. Die drei Hauptphasen sind: 
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- Die Findungsphase. Hierbei wird grossen Wert auf die individuelle Motivation sowie 

auf den Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung gelegt. 

- Die aktive Vermittlung. Diese Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass auf die 

individuell abgestimmte Stelle ein gestufter Arbeitseinstieg erfolgt. 

- Das Coaching. Es findet nach der erfolgreichen Vermittlung statt und ist zeitlich 

begrenzt (vgl. op. cit., S. 13). 

 

3.3.3 Aktueller Stand der Integration behinderter M enschen in den Arbeitsmarkt 

Die Auswertung der neusten Erhebung in der Schweiz macht die Situation, in der sich 

Menschen mit Behinderung befinden, deutlich: nur acht Prozent aller Firmen beschäfti-

gen mindestens eine Person mit Funktions- oder Aktivitätseinschränkung (vgl. Baum-

gartner/Greiwe/Schwarb 2004b, S. 21). Die Zielsetzung der beruflichen Integration 

rückt in immer weitere Ferne. Die Herausforderung besteht darin, dass bei stetigem 

Ansteigen der Kosten im Bereich der Sozialversicherungen die materielle Existenzsi-

cherung der Betroffenen gedeckt werden muss. Gleichzeitig ist die Anstellung behin-

derter Menschen für knapp ein Drittel aller Firmen in der Schweiz grundsätzlich mög-

lich (vgl. Rüst/Debrunner 2005, S. 15). Die Invalidenversicherung (IV) bildet die Integ-

rationsfachstellen aus und fördert den Zugang in den primären Arbeitsmarkt durch  

finanzielle Unterstützung. Das grösste Hindernis für die Entstehung von mehr Arbeits-

plätzen für Behinderte durch die Unternehmen stellt der Mehraufwand dar, der durch 

zusätzliche Betreuung und notwendige bauliche Massnahmen entsteht. Auch Zweifel 

was die Leistungsfähigkeit behinderter Personen betrifft sowie die Angst, die Betroffe-

nen würden das Anforderungsprofil der Arbeitsplätze nicht erfüllen sind wichtige Grün-

de, weshalb Behinderte nicht vermehrt eingestellt werden. Das lässt darauf schliessen, 

dass mit einer Optimierung der „Integrationsbemühungen der Zugang zum primären 

Arbeitsmarkt verbessert werden kann“ (op. cit., ibid.). Mit der fünften Revision der Inva-

lidenversicherung (5. IV-Revision) wird versucht, die Eingliederung von Menschen mit 

Behinderung ins Erwerbsleben zu fördern. Dabei stehen vor allem die Eingliederung in 

die Arbeitswelt, die Prävention von Exklusion durch den Erhalt von Arbeitsplätzen für 

Behinderte und die Vermittlung passender Stellen im Vordergrund. Die Stärkung der 

Menschen mit einer Behinderung sowie die Steigerung der Lebensqualität der Betrof-

fenen stehen im Mittelpunkt. Durch die IV- Revision werden Arbeitgebende aktiv in die 

Eingliederungsbemühungen miteinbezogen. Ihre Mitarbeit wird im Gesetz verankert 

(vgl. Invalidenversicherungs-Stelle des Kantons Solothurn 2006, S.18ff). 

 

Wenn Segregation präventiv verhindert wird, erzielt die Integration die grösste Wirkung 

(vgl. Kanton Solothurn 2004, S. 11). Im Leitbild des Departements des Innern, Amt für 
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Gemeinden und soziale Sicherheit Kanton Solothurn werden klare Rechtsansprüche 

geltend gemacht - unter anderem das Recht eines jeden Menschen mit Behinderung 

auf eine wirtschaftlich angemessene und gesicherte Existenz. Diese Existenzsicherung 

sorgt dafür, dass eine selbstbestimmte und eigenverantwortliche Lebenshaltung sowie 

die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gewährleistet wird. Wenn infolge einer Be-

hinderung Menschen nicht (mehr) oder nur teilweise erwerbstätig sein können, steht 

ihnen eine Arbeitseingliederung, Aus- und Weiterbildung und bei Bedarf auch die wirt-

schaftliche Sicherung durch die Rente zu (vgl. op. cit., S. 14). 

 

Volkswirtschaftlich gesehen verursacht die Wiedereingliederung der vom Arbeitsmarkt 

Ausgeschiedenen höhere Kosten als die Massnahmen, die dem Erhalt von Arbeits-

plätzen dienen. Der Grundsatz der IV „Eingliederung vor Rente“ soll und wird auch bei 

ungünstiger Wirtschaftslage umgesetzt werden. Das Nichtdiskriminierungsgebot (Art. 8 

der schweizerischen Bundesverfassung) begründet die Massnahmen für die Anglei-

chung der Eingliederungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Um ein Quoten-

system zu verhindern, erbringen im Kanton Solothurn öffentliche wie auch private  

Arbeitgebende regelmässig den Nachweis, dass auf offene Stellen auch Personen mit 

einer Behinderung eingestellt oder Arbeitsaufträge an geschützte Werkstätten verge-

ben werden. Geschützte Werk- und Tagesstätten bieten zudem Arbeitsplätze für Men-

schen, die keinen Platz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden (vgl. op. cit., S. 15f.). 

 

Aus dem Sozialbericht 2005 des Kantons Solothurn ist zu entnehmen, dass im Kanton 

im Jahr 2002 rund 41’000 Personen oder 20.1%1 der Bevölkerung über 15 Jahren von 

einer Behinderung betroffen waren. Die Studie stützt sich dabei auf die vom Sozialge-

setzbuch (SGB) relativ weit gefasste Definition des Begriffs Behinderung. Unter diese 

Anzahl Menschen mit Behinderung fallen gemäss Fragestellung der Gesundheitsbe-

fragung „alle Menschen, die angeben, ein andauerndes körperliches oder psychisches 

Problem zu haben, das schon länger als ein Jahr dauert“ (vgl. Gre-

dig/Deringer/Hirtz/Page/Zwicky 2005, S. 16). Im Vergleich zur gesamten Schweiz  

(16 %) weist der Kanton einen leicht höheren Anteil an Personen mit einer Behinde-

rung auf. Dabei überwiegen Behinderungen körperlicher Art (75 % aller Behinderung-

en) diejenigen psychischer Art (15 % aller Behinderungen) und jene Behinderungen, 

die gleichzeitig körperlicher und psychischer Natur sind (10 % aller Behinderungen). 

Die genannte Definition schliesst neben schweren auch leichte Behinderungen ein, die 

                                                
1 „Als behindert gelten Personen, die ein körperliches oder psychisches Problem aufweisen, das 
bereits länger als ein Jahr dauert und sie in den alltäglichen Aktivitäten einschränkt. Diese Defi-
nition schliesst auch leichte Behinderungen ein, wird also nicht nur als Invalidität verstanden, 
die eine Einschränkung bzw. Verunmöglichung der Erwerbsfähigkeit bezeichnet. Invalidität 
steht aber im Zentrum der Kernaussagen.“ (Kanton Solothurn 2005, S. 19) 
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nicht mit Invalidität gleichzusetzen sind, obschon diese im Mittelpunkt der Kernaussa-

gen steht. Im Kanton Solothurn gibt es eine wachsende Zahl an Menschen mit Behin-

derung, die nur eingeschränkt oder gar nicht erwerbstätig sind und eine Rente benöti-

gen. Dies waren im Jahre 2003 5 % der erwerbstätigen Bevölkerung (vgl. Kanton Solo-

thurn 2005a, S. 19f.). 

 

3.3.4 Barrieren und Erfolgsfaktoren für die berufli che Integration 

Es existieren viele Barrieren, die eine berufliche Integration behinderter Menschen er-

heblich einschränken. Die wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit stellt eine 

schwierige Rahmensituation für die Arbeit der Integrationsstellen dar. Je nach Art der 

Behinderung gab es jedoch auch in konjunkturell günstigen Zeiten geringe Berufs-

chancen für Menschen mit Behinderung. Verschiedene Faktoren sind verantwortlich 

dafür, warum die Arbeitsmarktchancen von Menschen mit einer Behinderung so gering 

sind: 

- Viele Arbeitgebende haben erhebliche Bedenken, was die Einstellung von 

Menschen mit einer Schwerbehinderung betrifft. Ebenfalls besitzen wenige von 

ihnen konkrete Kenntnisse über die Lebenssituation von Menschen mit 

Behinderung. Vorurteile überwiegen und erschweren die Arbeit der 

Integrationsstellen. 

- Die Qualifikationen, die Bewerbende mit Behinderung mitbringen, erweisen sich in 

vielen Fällen als unzureichend für die Anforderungen des allgemeinen 

Arbeitsmarktes. 

- Eine weitere Barriere stellt das unflexible Förderungsrecht dar. Bei einem 

Arbeitswechsel wechselt der Kostenträger (die Rentenversicherung). Der Anspruch 

auf eine langfristige, intensive persönliche Unterstützung geht dann unter 

Umständen verloren (vgl. Doose, 1997 S. 40f.). 

 

Folgende Komponenten sind entscheidend für eine erfolgreiche berufliche Integration: 

- Individuelle Unterstützung durch den Arbeitbegleiter oder die Arbeitbegleiterin 

- Lohnkostenzuschüsse 

- gute formelle und informelle Kontakte zu Arbeitgebenden und Institutionen 

- eine starke Motivation der behinderten Person 

- eine positive Einstellung der Arbeitgebenden, die für ein gutes Klima, Akzeptanz 

und Anerkennung im Unternehmen sorgen (vgl. op. cit., S. 41). 
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3.3.5 Zweck des Leitbildes und Handlungskonzeptes f ür Menschen mit Behinde-

rung des Kantons Solothurn 

Das Leitbild des Kantons Solothurn bezweckt die Anerkennung, Konkretisierung und 

Umsetzung folgender Ziele: Selbstbestimmung, Gleichberechtigung und Integration der 

Menschen mit Behinderung (vgl. Kanton Solothurn 2004, S. 3). Menschen mit Behinde-

rung sollen mit ihren Stärken und Schwächen wahr- und ernst genommen werden. 

„Menschen mit Behinderung sind Individuen mit vollen Rechten und Pflichten.“ (op. cit., 

ibid.) Laut Leitbild ist der Kanton Solothurn bestrebt, Soll- Vorstellungen zu entwickeln, 

welche das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung in den nächs-

ten sechs bis zehn Jahren bestimmen (vgl. op. cit., ibid.). Sowohl das Handlungskon-

zept wie auch das Leitbild weisen Wege zur Erreichung dieser definierten Ziele. Es 

wird darin aufgezeigt, wie soziale und physische Barrieren beseitigt, neue Hindernisse 

vermieden und Strukturen sowie Prozesse gefördert werden sollen. Wenn Massnah-

men alleine auf behinderte Menschen ausgerichtet werden, ist das Erreichen einer 

Gleichstellung von vornherein zum Scheitern verurteilt. Für einen Erfolg der Integration 

ist auch das Umfeld in diesen Prozess mit einzubeziehen. Es ist notwendig, dass nicht 

behinderte Menschen und die für sie geschaffenen Strukturen und Prozesse in die 

Entwicklung miteinbezogen werden (vgl. op. cit., ibid.). 

 

3.3.6 Gesetzliche Verankerungen zum Schutz der Rech te behinderter Menschen 

Um einer Diskriminierung behinderter Personen entgegen zu wirken, wurde eine recht-

liche Grundlage auf Kantons- wie auch auf Bundesebene geschaffen. Der Bundesver-

fassung ist unter Artikel 8, Rechtsgleichheit, zu entnehmen, dass ,,alle Menschen (...) 

vor dem Gesetz gleich (sind). Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht we-

gen (...) einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (vgl. Die Bun-

desbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1999, S. 2f.). Daraus resultieren 

verschiedene Gesetzeserlassungen zur Umsetzung der Verfassungsnormen und  

-ziele. Auf Bundesebene existiert das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benach-

teiligungen von Menschen mit Behinderungen (BeHiG) und das Bundesgesetz über die 

Invalidenversicherung (IVG). Auf Kantonsebene des Kantons Solothurn existiert darü-

ber hinaus das Gesetz über die Aufgabenreform „soziale Sicherheit“, das Gesetz über 

die heilpädagogischen Institutionen, auch Sozialgesetz genannt, das Volksschulgesetz 

sowie das Planungs- und Baugesetz (vgl. Kanton Solothurn 2004, S. 4f). 
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3.4 Versicherungsleistungen für behinderte Personen  

 

In diesem Abschnitt wird zuerst der Begriff „Invalidenversicherung“ erläutert. Danach 

werden die verschiedenen Unterstützungsmassnahmen der IV beschrieben. 

 

3.4.1 Invalidenversicherung (IV) 

Der hier verwendete Begriff von Invalidität stützt sich auf denjenigen des Schweizeri-

schen Arbeitgeberverbands. Dieser definiert den Begriff folgendermassen: „Als Invalidi-

tät im Sinne des Gesetzes gilt die durch einen körperlichen oder geistigen Gesund-

heitsschaden verursachte, voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde Er-

werbsunfähigkeit. Unerheblich ist, ob die Invalidität durch ein Geburtsgebrechen, eine 

Krankheit oder einen Unfall verursacht wurde“ (vgl. Schweizerischer Arbeitgeberver-

band o. J., S. 37). 

Personen, die auf Grund einer bleibenden körperlichen, geistigen oder psychischen 

Behinderung ganz oder teilweise erwerbsunfähig sind oder nicht mehr fähig sind, sich 

im bisherigen Aufgabenbereich (zum Beispiel im Haushalt) zu betätigen, sind berech-

tigt, IV-Leistungen zu beziehen. Der Bezug von IV-Leistungen setzt eine Anerkennung 

der Bezugsberechtigung durch die entsprechende Behörde voraus, wobei die aktive 

Inanspruchnahme der Betroffenen unter Vorbehalt steht. Somit beziehen nicht alle 

Menschen mit einer Behinderung IV-Leistungen. 

Zur Personengruppe der nicht IV-Leistungen beziehenden gehören Menschen, 

- die Beeinträchtigungen erfahren, welche jedoch ihre Fähigkeiten für die 

Bewältigung des Alltags bzw. ihre Erwerbsfähigkeit im bisherigen Aufgabenbereich 

nicht tangieren, 

- welche trotz Beeinträchtigungen keinen Anspruch geltend machen, 

- oder die einen Anspruch geltend machen, jedoch bei der Prüfung des Antrags 

zurückgewiesen werden. 

(vgl. Gredig/Deringer/Hirtz/Page/Zwicky. 2005, S. 33) 

 

Menschen mit Behinderung, welche IV-Leistungen beziehen, stellen eine sehr hetero-

gene Gruppe dar. Die Eingliederung oder Wiedereingliederung behinderter Personen 

wird von der IV durch verschiedene Massnahmen gefördert. Darunter fallen u.a.: 

- individuelle Massnahmen, wie beispielsweise medizinische Massnahmen, 

Massnahmen für Sonderschulung und Betreuung oder auch die Hilfe bei der 

Stellenvermittlung. 

- Renten, die je nach Grad der Erwerbsunfähigkeit von einer Viertelrente bis zur 

Vollrente reichen. 
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- Hilflosenentschädigung, welche Geldleistungen an Personen ausrichtet, die 

dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedürfen (vgl. op. cit., 

S. 33f.). 

 

3.4.2 5. IV-Revision 

Die zwei wichtigsten Ziele der 5. IV-Revision sind zum einen das vermehrte Eingliedern 

von Behinderten, zum anderen die Senkung der IV-Ausgaben. Die 5. IV- Revision ist 

seit dem 1. Januar 2008 in Kraft. Im Vordergrund stehen dabei Früherfassung und 

Frühintervention, um die Integration auf dem Arbeitsmarkt zu fördern. So werden etwa 

psychisch behinderte Personen mit besonderen Massnahmen auf die berufliche Ein-

gliederung vorbereitet (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2007c, S. 5). Die Ein-

gliederungsmassnahmen treten nach wenigen Wochen (bisher dauerte es bis zu drei 

Jahre) im Rahmen der Frühintervention ein (vgl. op. cit., S. 12). Mit der 5. IV-Revision 

soll ausserdem eine engere Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden durch das Bereitstel-

len von Instrumenten wie beispielsweise die Früherfassung und -intervention, welche 

der 4. IV-Revision nicht zur Verfügung standen, gefördert werden. Arbeitgebende er-

halten kompetente Unterstützung bei der Integration behinderter Personen, zum Bei-

spiel einen Einarbeitungszuschuss, eine Entschädigung oder auch eine Beratung (vgl. 

op. cit., ibid). Das Ziel der 5. IV-Revision ist das Erreichen grösstmöglicher Effizienz. 

Um zu diesem Ziel zu gelangen, sorgt sie durch präventives Handeln dafür, dass die 

Arbeitsplätze von Behinderten erhalten bleiben oder dass ihnen passende Stellen ver-

mittelt werden können. Zudem stärkt sie behinderte Menschen und trägt zur Steigerung 

ihrer Lebensqualität bei. Ausserdem wirkt sie dem Rentenbezug entgegen. Dabei ver-

zichtet die 5. IV-Revision auf einige Rentenleistungen, wie beispielsweise die Zusatz-

rente für Ehegatten oder den Karrierezuschlag, setzt im Gegenzug aber auf die Ein-

gliederung, die sie mit Beiträgen unterstützt (vgl. op. cit., S. 1ff.). 

 

3.4.3 Unterstützungsmassnahmen für die Integration von behinderten Personen 

In der Schweiz sind kaum normative und regulative Massnahmen wie Quoten oder 

Bonus-Malus-Systeme vorhanden. Die wichtigste gesetzliche Bestimmung, die hier 

gemäss Obligationenrecht (OR) und dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) 

existiert, ist der Kündigungsschutz im Krankheitsfall. Weitere Unterstützungsmass-

nahmen werden durch das Sozialversicherungsrecht erfasst. Neben der Invalidenver-

sicherung sind die Unfallversicherung (UV), die Militärversicherung und die Arbeitslo-

senversicherung (AL) von grosser Bedeutung (vgl. Rüst/Debrunner 2005, S. 29f.). 

Im Rahmen der IV existieren folgende wichtige Unterstützungsmassnahmen zur beruf-

lichen Integration der behinderten Personen: die Berufsberatung, die Arbeitsvermittlung 
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und begleitende Beratungen, Umschulungen, die Wiedereinschulung, Weiterbildungen, 

erstmalige berufliche Ausbildungen, Kapitalhilfe sowie Kostenübernahmen (vgl. op. cit., 

ibid.). 

Von den OECD-Staaten, die keine verbindlichen Massnahmen für Arbeitgebende vor-

sehen, erreicht die Schweiz die höchste Beschäftigungsquote behinderter Personen. 

Die 5. IV-Revision verstärkt die Anreize für Arbeitgebende, behinderte Personen zu 

beschäftigen (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen 2007c, S. 10). Zu den ausge-

richteten Leistungen an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zählen bestimmte Bei-

träge für die Ausbildungs- und Umschulungsmassnahmen (falls sie im genannten Un-

ternehmen durchgeführt werden) sowie Beiträge an Arbeitsplatzanpassungen. Auch 

Taggeldfortzahlungen während beruflicher Massnahmen entlasten die Arbeitgebenden 

(vgl. Rüst/Debrunner 2005, S. 30). 

 

3.4.4 Quotenregelungssystem 

Die wichtigsten Akteure zur Umsetzung einer Quotenregelung sind Staat und Wirt-

schaft. In der Schweiz gibt es kein Quotenregelungssystem, da es kein Gesetzt gibt, 

welches die Wirtschaft verpflichtet, eine bestimmte Quote an behinderten Personen 

einzustellen. Freiwillige Modelle wie jenes von Pro Mente Sana, welches in den 90er 

Jahre entwickelt wurde, kamen in der Praxis nie zur Umsetzung. In diesem Modell wird 

definiert, wie viele Menschen mit Behinderung in einem Betrieb angestellt werden sol-

len. Diese Mindestzahl an behinderten Personen in einem Betrieb wird als „Sollzahl“ 

bezeichnet und definiert beispielsweise, dass auf 16 bis 20 Stellen ein Arbeitsplatz für 

eine behinderte Person geschaffen werden muss. Wird diese Sollzahl nicht erfüllt, 

muss der Betrieb einen Malus in einen bestimmten Fonds einzahlen. Bei einer Über-

schreitung der Sollzahl erhält der Betrieb einen Bonus aus diesem Fonds. Dabei wer-

den jedoch nur Betriebe ab einer bestimmten Grösse erfasst. Das System kann sich 

selbst finanzieren, weil Betriebe, welche keine behinderten Personen beschäftigen, 

den Malus-Beitrag bezahlen müssen. Dieses Modell ist in den Nachbarstaaten der 

Schweiz teilweise eingeführt worden. Es stellte sich jedoch heraus, dass nur eine Min-

derheit der Betriebe die vorgesetzte Quote erreicht. Die Mehrheit leistet Malusbeiträge. 

Obschon die Quote der beschäftigten behinderten Menschen in diesen Staaten über 

den Prozentsätzen der Schweiz liegt, ist die Wirksamkeit des Systems umstritten. Dies 

vor allem weil nicht alle Aspekte - wie beispielsweise das Bonussystem – umgesetzt 

wurden (vgl. DOK 2004, S. 21f). 

 

In Deutschland gibt es ein auf gesetzlicher Grundlage basierendes Quotenregelungs-

system. Es verpflichtet Betriebe ab 16 Personen, 6 % ihrer Stellen mit anerkannten 
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Schwerbehinderten zu besetzen. Wird diese Pflichtzahl nicht erreicht, muss die oder 

der Arbeitgebende monatlich eine Ausgleichsabgabe zahlen (vgl. Doose 1997, S. 12). 

Ein gutes Beispiel für eine freiwillige Quotenregelung war die Firma Siemens in 

Deutschland. Das Unternehmen wird paternalistisch geführt, das heisst, Siemens fühlt 

sich verantwortlich für seine Angestellten. Dies zeigt, dass auch im Betrieb selber der 

Wille vorhanden sein muss, behinderte Personen zu integrieren (vgl. Kanton Solothurn 

2005b, S. 273f.). 

 

3.4.5 Aktuelle Entwicklungen in der Schweiz und akt uelle sozialpolitische Dis-

kussionen 

Durch die wirtschaftliche Globalisierung und Gründung verschiedener Organisationen 

und Unionen in den Bereichen Wirtschaft und Politik, wie zum Beispiel die Europäische 

Union (EU) und die World Trade Organisation (WTO), sind Unternehmen einem welt-

weiten Wettbewerb unterworfen. So werden einfache Arbeitsplätze, welche für behin-

derte Menschen geeignet wären, durch Maschinen und Computer ersetzt. Durch den 

Wegfall von Arbeitsplätzen, besonders solchen mit niedrigen Anforderungsprofilen, ist 

die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den letzten Jahrzehn-

ten schwieriger geworden. Dieses Problem trifft vor allem die niedrig qualifizierten Be-

hinderten. Denn eine Folge dieser Entwicklung ist, dass die Werkstätten für Behinderte 

durch Teilnehmer, die unter günstigeren Arbeitsmarkbedingungen durchaus auf dem 

ersten Arbeitsmarkt tätig sein könnten, besetzt werden. Hierbei kommt es zwangsläufig 

zur Infragestellung der Leistungsfähigkeit und Effizienz des hiesigen Rehabilitations-

systems, da die Mängel an infrage kommenden Ausbildungs- und Arbeitsstellen, die 

Zunahme der Arbeitslosigkeit von Behinderten wie auch die Verknappung der finanziel-

len Ressourcen im sozialen Bereich unüberbrückbar bleiben. Dabei sollte man sich 

aber stets vor Augen führen, dass - seit den 90er Jahren - das Rehabilitationssystem 

durch strukturelle Veränderungen und Ziel- sowie Aufgabenerweiterungen versucht 

hat, auf die erschwerte Arbeitsmarktsituation einzugehen (vgl. Barlsen/Hohmeier 2001, 

S. 9). So werden am Inselspital Bern Herzinfarktpatienten in ein dreimonatiges Rehabi-

litationsprogramm integriert mit dem Ziel, dass die bisherige Arbeit schnellstmöglich 

wieder aufgenommen werden kann (vgl. Inselspital Bern o. J., o. S.) 

Aus der IV-Statistik 2003 gehen einige wichtige Angaben hervor: so hat sich die Zahl 

der Personen im erwerbsfähigen Alter, die eine IV- Rente beziehen, seit 1982 mehr als 

verdoppelt. Im 2003 bezog jede 20. Einwohnerin beziehungsweise jeder 20. Einwohner 

im erwerbsfähigen Alter eine Teil- oder Vollrente. Besonders die Zahl der wegen psy-

chischer Krankheit ausgerichteten Renten ist gestiegen. Parallel zu den Angaben aus 

der IV-Statistik zeigen Rüst und Debrunner ergänzende, wissenschaftliche Angaben 
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auf: die Anzahl Personen zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr, die eine IV-Rente 

beziehen, ist in den letzten zwanzig Jahren sehr stark angestiegen. Im Vergleich zu 

anderen europäischen Industriestaaten ist der Anteil an IV- Bezügern jedoch durch-

schnittlich. Auffallend ist, dass die Anzahl Neuzugänge überdurchschnittlich zunimmt 

(vgl. Rüst/Debrunner 2005, S. 15). 

 

Nicht nur in der Schweiz wird zurzeit über die berufliche Eingliederung von behinderten 

Personen diskutiert, auch die meisten Länder Europas und andere Industrieländer se-

hen sich mit vergleichbaren Schwierigkeiten konfrontiert. Diskussionsschwerpunkte 

bilden dabei unter anderem die Sozial- und Integrationspolitik und die Frage nach der 

Definition von Behinderung (vgl. Rüst/Debrunner 2005, S. 31ff).  
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III) EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG 

 

 

Da der Projektauftrag zwei Dimensionen umfasst, wurden eine quantitative und eine 

qualitative Erhebung durchgeführt. Um die aktuelle Anzahl behinderter Personen in 

den SAGIF-Institutionen, der kantonalen Verwaltung des Kantons Solothurn sowie der 

Gemeindeverwaltungen ab 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner zu ermitteln, ent-

schied sich das Projektteam für eine quantitative Erhebung. Für die zweite Dimension 

des Auftrags wurde die qualitative Erhebungsform gewählt, um auf die spezifischen 

Bedürfnisse der Arbeitgebenden eingehen zu können. So wurden mögliche Gründe für 

die geringe Eingliederung von behinderten Personen ermittelt. Nachfolgend werden die 

beiden Untersuchungsformen sowie das methodische Vorgehen genauer erläutert. 

 

 

4. QUANTITATIVE ERHEBUNG 

 

In quantitativen Untersuchungen werden Daten gezählt und mit mathematisch-

statistischen Methoden analysiert (vgl. Laatz 1993, S. 11). Um genaue Zahlen über die 

aktuelle Situation von behinderten Angestellten im Kanton Solothurn zu erhalten, ent-

schied sich das Projektteam für eine quantitative Untersuchung mittels Fragebogen.  

 

4.1 Vorgehen 

 

4.1.1 Untersuchungsdesign  

Das primäre Ziel dieser Dimension des Auftrags war, die Population respektive die 

Grundgesamtheit in Bezug auf die verschiedenen Merkmale wie Behinderung und Be-

hinderungsart der Angestellten zu untersuchen und zu beschreiben. Es wurde deshalb 

eine populationsbeschreibende bzw. deskriptive Erhebung durchgeführt (vgl. 

Bortz/Döring 2006, S. 51). Da der aktuelle Zustand interessierte, wurde als Untersu-

chungsdesign die einfache Querschnittuntersuchung gewählt, in der die Untersu-

chungsgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt befragt wurde (vgl. op.cit., S. 506).  

 

4.1.2 Untersuchungseinheiten 

Zur Untersuchungsgruppe zählten die SAGIF-Mitglieder, die Gemeindeverwaltungen 

des Kantons Solothurn ab 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie die kantonale 

Verwaltung des Kantons Solothurn. Um die Kantonsverwaltung zu erfassen wurde mit 

einem internen Verteilschlüssel des kantonalen Personalamts gearbeitet. Dieser Ver-
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teilschlüssel unterteilte das gesamte Personal der Kantonsverwaltung in Arbeitsberei-

che verschiedener Personalverantwortlicher. Um dies zu verdeutlichen wird der Ver-

teilschlüssel anhand der Richterämter erläutert. Diese wurden oft in zwei Arbeitsberei-

che unterteilt, den der Strafabteilung und den der Zivilabteilung. Die Personalverant-

wortlichen wurden gebeten sich über den Gesundheitszustand ihrer Angestellten zu 

informieren, soweit sie nicht bereits Bescheid wussten. Aus diesem Grund leiteten ei-

nige Personalverantwortliche den Fragebogen weiter, während andere einen zusätzli-

chen Arbeitsbereich miterfassten, da sie auch über diese Angestellten Bescheid wuss-

ten. Insgesamt wurden 85 Fragebogen zurück geschickt, welche alle Arbeitsbereiche 

gemäss dem internen Verteilschlüssel des kantonalen Personalamts decken. In die-

sem Projekt wurde die gesamte kantonale Verwaltung demnach in 85 Zuständigkeits-

bereiche unterteilt.  

 

Dementsprechend wurde die Untersuchung mit folgenden Untersuchungseinheiten 

durchgeführt:  

- 24 Mitglieder-Institutionen der SAGIF 

- 85 Zuständigkeitsbereiche der kantonalen Verwaltung des Kantons Solothurn 

- 10 Gemeindeverwaltungen des Kantons Solothurn ab 5'000 Einwohnerinnen und 

Einwohner 

 

Insgesamt wurde die Untersuchungsgruppe respektive die Grundgesamtheit anhand 

von 119 Fragebogen erfasst. Da aufgrund der geringen Grösse der interessierenden 

Population keine sinnvolle Stichprobe gezogen werden konnte (vgl. Bortz/Döring 2006, 

S. 395f.), wurde in allen drei Untersuchungseinheiten eine Vollerhebung durchgeführt.  

 

4.2 Datenerhebungsinstrument 

 

4.2.1 Fragebogen 

Die folgende Forschungsfrage wiedergibt das Ziel der ersten Dimension des Projekt-

auftrags:  

Wie viele Personen mit welchen Behinderungen arbeiten zurzeit in den Institutionen 

der SAGIF, der kantonalen Verwaltung sowie in den Gemeindeverwaltungen ab 5'000 

Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Solothurn? 

 

Um diese Forschungsfrage beantworten zu können, wurde mit Hilfe diverser Literatur 

ein Fragebogen mit untenstehenden Fragestellungen erarbeitet (vgl. Atteslander 2003, 

S. 173-174 sowie Mayer 2006, S. 89 und 93-96): 
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1. Wie viele Personen sind im Moment in Ihrer Institution/Verwaltung angestellt? 

2. Beschäftigen Sie in Ihrer Institution/Verwaltung zurzeit Menschen mit Behinderung? 

3. Wie gross ist die Anzahl der Angestellten mit Behinderung? 

4.  Wie teilen sich diese Angestellten auf die folgenden Behinderungsarten auf: 

Körperbehinderungen, Sinnesbehinderungen, geistige Behinderungen, psychische 

Behinderungen, Mehrfachbehinderungen? 

 

Es entstanden drei Fragebogen, die sprachlich den verschiedenen Untersuchungsein-

heiten angepasst wurden, inhaltlich jedoch identisch waren. Ein solcher Fragebogen ist 

im Anhang angefügt.  

 

4.2.2 Pretest 

Mit verschiedenen Testerhebungen wurden die Fragebogen auf die Verständlichkeit 

der Fragen, die Befragungsdauer sowie eventuelle Erhebungsprobleme überprüft (vgl. 

Mayer 2006, S. 97). Es wurden gekoppelte Pretests durchgeführt, bei denen verschie-

dene Personen aus der kantonalen Verwaltung sowie der Wirtschaft den Fragebogen 

ausgefüllt haben und danach durch das Projektteam dazu befragt wurden. Diese Per-

sonen stammten weder aus dem Kanton Solothurn noch wurden ihre Angaben bei der 

Untersuchung miteinbezogen.  

 

4.3 Durchführung der Befragung 

 

4.3.1 Begleitmail 

Der standardisierte Fragebogen wurde im Anhang einer Begleitmail verschickt, die auf 

die unterschiedlichen Untersuchungsgruppen angepasst wurde. Diese Begleitmail 

wurde mit Hilfe verschiedener Anregungen aus der Literatur erarbeitet und war für ei-

nen guten Rücklauf sehr zentral (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 256-258). Der Versand per 

Mail erlaubte eine niederschwellige Durchführung sowie ein schnelleres und einfache-

res Antworten als per brieflicher Umfrage möglich gewesen wäre.  
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4.3.2 Support 

Um einen möglichst hohen Rücklauf zu erhalten, wurde nach einem Support für die 

einzelnen Untersuchungseinheiten gesucht. Dieser Support sollte eine bedeutende 

Person zum Thema oder für die Befragten darstellen, um der Umfrage mehr Gewicht 

zu verleihen. Bei den SAGIF-Institutionen erübrigte sich dieser Support da die Auftrag-

geberin diese Funktion selber übernahm. Bei der kantonalen Verwaltung war die Su-

che nach einem Support erfolglos. Wie bereits erwähnt wurde jedoch der interne Ver-

teilschlüssel der Kantonsverwaltung zur Verfügung gestellt, welcher den Feldzugang 

trotzdem ermöglichte. Bei den Gemeindeverwaltungen übernahm der Geschäftsführer 

des Verbands Solothurner Einwohnergemeinde (VSEG) den Support. Er leitete die 

Fragebogen persönlich an die zuständigen Gemeindepräsidenten weiter.  

 

4.3.3 Datenerhebung 

Die Umfrage erfolgte im August und September 2007. Die standardisierten Fragebo-

gen wurden am 30. August 2007 per Mail an die einzelnen Befragten verschickt. Wur-

den falsch ausgefüllte Fragebogen zurückgeschickt oder offensichtlich unkorrekte An-

gaben entdeckt, so fragte das Projektteam bei den betroffenen Personen nach. Nach 

Ablauf der Antwortfrist von eineinhalb Wochen kamen 76 korrekt ausgefüllte Fragebo-

gen zurück. Daraufhin wurde per Mail eine erste Mahnung verschickt. Um die Mah-

nungen überprüfen zu können, wurde eine Eingangskontrolle geführt sowie eine Rück-

laufcharakteristika erstellt (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 258). Diese erste Mahnung löste 

eine zweite Befragungswelle aus und es wurden innerhalb einer Woche nochmals 36 

Fragebogen zurückgeschickt. Die restlichen acht Fragebogen holte das Projektteam 

durch telefonisches Mahnen ein. Somit wurde ein sehr erfreulicher Rücklauf von 100 % 

bei allen drei Untersuchungseinheiten erreicht. 

 

4.4 Auswertung der Daten 

 

Die Daten der Fragebogen wurden kodiert und in einer Excel-Tabelle ausgewertet. Da 

eine Vollerhebung durchgeführt wurde, war bei der Auswertung der Daten die Aggre-

gierung bzw. Zusammenfassung des Datenmaterials zentral (vgl. Bortz/Döring 2006, S. 

76).  
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4.5 Ergebnisse der quantitativen Erhebung 

 

Die folgenden Ergebnisse basieren auf der quantitativen Umfrage der SAGIF-

Institutionen sowie der kantonalen und kommunalen Verwaltungen. Zuerst wird auf die 

Ergebnisse der einzelnen Untersuchungseinheiten eingegangen (Kapitel 4.5.1-4.5.3), 

anschliessend werden sie gesamthaft betrachtet (Kapitel 4.5.4).  

 

Für die Deutung der Ergebnisse ist es wichtig noch einmal darauf hinzuweisen, dass 

die Fragebogen durch die Personalverantwortlichen und nicht durch die Angestellten 

selber ausgefüllt wurden. Es ist möglich, dass nicht alle Personalverantwortlichen über 

den genauen Gesundheitszustand ihrer Mitarbeitenden informiert sind, unter anderem 

weil Behinderungen wie zum Beispiel eine psychische Behinderung oder eine Geistes-

behinderung oft nicht ohne weiteres ersichtlich sind. Zudem wurde in der Umfrage eine 

offene Definition von Behinderung verwendet. Somit kann es vom Wissen der beurtei-

lenden Person abhängen, wer als behindert eingestuft wird.  

 

4.5.1 Die SAGIF-Institutionen 

Die Fragebogen für die 24 Mitglieder der SAGIF wurden der Geschäftsleitung der je-

weiligen Institution zugestellt. Diese Personen wurden gebeten, sich bei den einzelnen 

Abteilungen oder Standorte über den Gesundheitszustand ihres Personals zu informie-

ren, sofern sie nicht bereits Kenntnis davon hatten. Die Auswertung der Fragebogen 

ergab folgendes Resultat:  

 

Tabelle 1: Ergebnisse der SAGIF-Institutionen im Üb erblick 

Total Institutionen 24     
Rücklaufquote 100%     
Institutionen mit behinderten Angestellten 8 33% (der Institutionen) 

Anzahl behinderte Angestellte 23 3.4% (aller Angestellten) 

Körperbehinderung 14 61% (der behinderten Angestellten) 

Sinnesbehinderung 2 9% (der behinderten Angestellten) 

Geistige Behinderung 0 0% (der behinderten Angestellten) 

Psychische Behinderung 6 26% (der behinderten Angestellten) 

Mehrfachbehinderung 1 4% (der behinderten Angestellten) 

 

Ende Sommer 2007 weisen bei den SAGIF-Institutionen 3.4 % der Mitarbeitenden eine 

Behinderung auf. Gesamthaft betrachtet ist somit ungefähr pro 30 Angestellte eine 

behinderte Person beschäftigt. Bei allen SAGIF-Mitgliedern zusammen sind demnach 

23 Personen mit mindestens einer Behinderung angestellt. Diese Personen weisen 

folgende Arten von Behinderung auf:  
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Abb. 1: Behinderungsarten der behinderten Angestell ten in den SAGIF-Institutionen 

 

 

Bei der grossen Mehrheit (61%) der behinderten Angestellten handelt es sich um Men-

schen mit einer Körperbehinderung. 26 % dieser 23 Mitarbeitenden sind Angestellte 

mit einer psychischen Behinderung. Weniger häufig kommen Menschen mit einer Sin-

nesbehinderung (9 %) oder Mehrfachbehinderung (4 %) vor. Geistesbehinderte Perso-

nen sind bei den SAGIF-Institutionen keine angestellt.  

 

Von den SAGIF-Mitgliedern hat jede dritte Institution (33 %) mindestens eine Person 

mit Behinderung angestellt, was aus folgender Grafik ersichtlich ist.  

 

Abb. 2: Überblick der SAGIF-Institutionen nach Anza hl behinderten Angestellten 

 

 

Drei dieser acht Institutionen (13 %) beschäftigen eine behinderte Person und weitere 

drei Institutionen (13 %) zwei behinderte Personen. Eine Institution (4 %) hat vier Per-

sonen mit Behinderung und eine (4 %) sogar zehn behinderte Mitarbeitende angestellt. 

Somit sind in 16 Institutionen (66 %) keine behinderten Personen tätig. Hierbei ist je-

doch zu erwähnen, dass es sich bei den SAGIF-Mitgliedern häufig um kleine Institutio-

nen handelt, wie aus folgender Grafik ersichtlich ist:  
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Abb. 3: Beschäftigung von behinderten Personen nach  Grösse der SAGIF-Institutionen 
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Mehr als die Hälfte der 24 Institutionen, nämlich 13, zählen weniger als zehn Mitarbei-

tende. Von diesen 13 Institutionen hat lediglich ein SAGIF-Mitglied eine behinderte 

Person angestellt. Zwölf der 13 kleinsten SAGIF-Institutionen haben folglich keine be-

hinderten Angestellten. Dagegen haben zwei von drei Institutionen mit zehn bis 19 Mit-

arbeitenden eine behinderte Person angestellt. Auch bei den Institutionen von 20 bis 

99 Angestellten beschäftigen zwei Drittel mindestens eine Person mit Behinderung. Bei 

den zwei grössten SAGIF-Mitgliedern mit 100 bis 200 Angestellten hat die Hälfte bzw. 

eine Institution mindestens eine Person mit Behinderung angestellt.  

 

4.5.2 Die kantonale Verwaltung 

Die kantonale Verwaltung wurde anhand von 85 Personalverantwortlichen verschiede-

ner Zuständigkeitsbereiche erfasst. In den Ergebnissen sind die Angestellten der fünf 

Departemente des Kantons Solothurn (Finanzen, Inneres, Bau und Justiz, Bildung und 

Kultur, Volkswirtschaft) mit ihren 49 Ämtern sowie der Gerichte enthalten. Die kantona-

len Schulen sind somit auch in den Ergebnissen enthalten. Eine Ausnahme bilden die 

Fachhochschulen, welche interkantonal geregelt sind. Die Spitäler des Kantons Solo-

thurn (Kantonsspital Olten, Bürgerspital Solothurn, Spital Dornach, Höhenklinik Aller-

heiligen, Spital Grenchen und die Psychiatrischen Dienste) wurden getrennt von der 

kantonalen Verwaltung ausgewertet, da sie zusammen eine gemeinnützige Aktienge-

sellschaft bilden. Trotzdem werden sie in dieser Untersuchung zur kantonalen Verwal-

tung gerechnet, da der Kanton Hauptaktionär dieser Solothurner Spitäler AG ist. Die 

Datenauswertung der kantonalen Verwaltung ergab folgendes Resultat:  
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Tabelle 2: Ergebnisse der kantonalen Verwaltung im Überblick 
 

  
Kantonale Verwaltung 

ohne Spitäler 
Spitäler 

Total Zuständigkeitsbereiche 77   8   
Rücklaufquote 100%   100%   
Zuständigkeitsbereiche mit behinderten 
Angestellten 

23 30% 5 63% 

Anzahl behinderte Angestellte 53 1.2% 13 0.4% 
Körperbehinderung 24 45% 5 39% 

Sinnesbehinderung 7 13% 2 15% 

Geistige Behinderung 2 4% 3 23% 

Psychische Behinderung 17 32% 3 23% 

Mehrfachbehinderung 3 6% 0 0% 

 
  Total kantonale Verwaltung 
Total Zuständigkeitsbereiche 85     
Rücklaufquote 100%     
Zuständigkeitsbereiche mit behinderten 
Angestellten 

28 33% (der Zuständigkeitsbereiche) 

Anzahl behinderte Angestellte 66 0.8% (aller Angestellten) 

Körperbehinderung 29 44% (der behinderten Angestellten) 

Sinnesbehinderung 9 14% (der behinderten Angestellten) 

Geistige Behinderung 5 8% (der behinderten Angestellten) 

Psychische Behinderung 20 30% (der behinderten Angestellten) 

Mehrfachbehinderung 3 4% (der behinderten Angestellten) 

 
Ende Sommer 2007 haben in der kantonalen Verwaltung 0.8 % der Angestellten min-

destens eine Behinderung. Somit ist ungefähr pro 120 Mitarbeitende eine Person be-

hindert. Wird die kantonale Verwaltung getrennt von den Spitälern betrachtet, so steigt 

der Prozentsatz auf 1.2 % an, da die Spitäler lediglich 0.4 % behinderte Personen be-

schäftigten. In der kantonalen Verwaltung sind total 66 Personen mit mindestens einer 

Behinderung angestellt. Diese Personen weisen folgende Arten von Behinderungen 

auf:  

 

Abb. 4: Behinderungsarten der behinderten Angestell ten in der kantonalen Verwaltung 
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Bei der gesamten kantonalen Verwaltung inklusive den Spitälern machen die körper-

behinderten Personen mit 44 % die grosse Mehrheit aus (kantonale Verwaltung 45 %, 

Spitäler 39 %). Fast ein Drittel (30 %) der behinderten Angestellten weisen eine psy-

chische Behinderung auf (kantonale Verwaltung 32 %, Spitäler 23 %). Mit 14 % der 66 

behinderten Mitarbeitenden sind die sinnesbehinderten (kantonale Verwaltung 13 %, 

Spitäler 15 %) und mit 8 % die geistig behinderten Angestellten vertreten (kantonale 

Verwaltung 4 %, Spitäler 23 %). Mehrfachbehinderungen kommen mit total 4 % am 

wenigsten vor (kantonale Verwaltung 6 %, Spitäler 0 %). Werden die Spitäler mit der 

restlichen kantonalen Verwaltung verglichen, so fällt auf, dass in den Spitälern prozen-

tual besonders viele geistig behinderte Personen angestellt sind (23 %). In der kanto-

nalen Verwaltung ohne die Spitäler sind diese mit 4 % am schwächsten vertreten.  

 

In der gesamten kantonalen Verwaltung inklusive Spitäler hat, wie bei den SAGIF-

Mitgliedern, jeder dritte Zuständigkeitsbereich (33 %) mindestens eine behinderte Per-

son angestellt. Bei der Kantonsverwaltung selber haben noch 30 % der Zuständig-

keitsbereiche, bei den Spitälern jedoch beachtliche 63 % mindestens eine behinderte 

Person angestellt. In der folgenden Grafik ist die genaue Aufschlüsselung aller 85 Zu-

ständigkeitsbereiche nach den behinderten Angestellten ersichtlich:  

 

Abb. 5: Überblick der kantonalen Verwaltung nach An zahl behinderten Angestellten 

 

 

14 % der 85 Zuständigkeitsbereiche haben eine behinderte Person angestellt 

(kantonale Verwaltung 14 %, Spitäler 13 %). Je zwei behinderte Angestellte weisen 6 

% der Zuständigkeitsbereiche auf (kantonale Verwaltung 5 %, Spitäler 13 %) und drei 

behinderte Mitarbeitende sind bei 7 % (kantonale Verwaltung 5 %, Spitäler 24 %) 

beschäftigt. 2 % der Zuständigkeitsbereiche verfügen über vier behinderte Angestellte 

(kantonale Verwaltung 1%, Spitäler 13 %) und 4 % über sechs behinderte Angestellte 

(kantonale Verwaltung 4 %, Spitäler 0%). 57 Zuständigkeitsbereiche (67 %) haben 

keine behinderten Angestellten (kantonale Verwaltung 71 %, Spitäler 37 %). Somit 

haben lediglich 28 von total 85 Zuständigkeitsbereichen mindestens eine behinderte 
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lediglich 28 von total 85 Zuständigkeitsbereichen mindestens eine behinderte Person 

angestellt (kantonale Verwaltung 23 von 77, Spitäler 5 von 8). 

 

Auffällig ist, dass die Spitäler lediglich 0.4 % behinderte Angestellte aufweisen, jedoch 

mehr als die Hälfte der Spitäler mindestens eine behinderte Person angestellt hat 

(63 %). Dies kommt daher, dass die Spitäler viele (bis zu 1'200) Mitarbeitende haben, 

jedoch nie mehr als vier Personen mit Behinderung beschäftigen.  

 

Die folgende Grafik zeigt, dass Zuständigkeitsbereiche mit verhältnismässig wenig Mit-

arbeitenden häufig keine behinderten Personen anstellen. Werden die Zuständigkeits-

bereiche jedoch grösser, sind auch häufiger Personen mit einer Behinderung beschäf-

tigt. So sind in den 21 Zuständigkeitsbereichen mit maximal neun Mitarbeitenden keine 

behinderten Personen beschäftigt. Von den Zuständigkeitsbereichen mit zehn bis 19 

Mitarbeitenden haben bereits 6 % mindestens eine behinderte Person angestellt. Da-

nach steigt die Prozentzahl stetig. Bei 20 bis 29 Mitarbeitenden haben 40%, bei 30 bis 

49 Mitarbeitenden 50 % und bei 50 bis 59 Mitarbeitenden 60 % der Zuständigkeitsbe-

reiche eine behinderte Person angestellt. Bei der Gruppe mit 100 bis 399 Mitarbeiten-

den weisen 64 % und bei den 400 bis 1'200 Mitarbeitenden 83 % der Zuständigkeits-

bereiche mindestens eine angestellte Person mit Behinderung aus.  

 

Abb. 6: Beschäftigung von behinderten Personen nach  Grösse der Zuständigkeitsberei-

che 
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4.5.3 Die Gemeindeverwaltungen 

Bei den kommunalen Verwaltungen wurden alle Gemeinden ab 5'000 Einwohnerinnen 

und Einwohner des Kantons Solothurn befragt. Der Fragebogen wurde an die Perso-

nalverantwortlichen der zehn Gemeindeverwaltungen versandt. In den folgenden Er-

gebnissen sind alle kommunal angestellten Personen dieser Gemeinden erfasst, somit 

zum Beispiel auch die Lehrpersonen.  

 

Tabelle 3: Ergebnisse der Gemeindeverwaltungen im Ü berblick 

Total Gemeindeverwaltungen 10     
Rücklaufquote 100%     
Gemeinden mit behinderten Angestellten 6 60% (der Gemeindeverwaltungen) 

Anzahl behinderte Angestellte 32 1.5% (aller Angestellten) 

Körperbehinderung 18 56% (der behinderten Angestellten) 

Sinnesbehinderung 2 6% (der behinderten Angestellten) 

Geistige Behinderung 2 6% (der behinderten Angestellten) 

Psychische Behinderung 5 16% (der behinderten Angestellten) 

Mehrfachbehinderung 5 16% (der behinderten Angestellten) 

 
Ende Sommer 2007 weisen bei den Verwaltungen der Gemeinden ab 5'000 Einwohne-

rinnen und Einwohner 1.5 % der kommunal Angestellten eine Behinderung auf. Dem-

nach ist ungefähr pro 66 Angestellte eine Person behindert. Gesamthaft haben in den 

Gemeindeverwaltungen 32 kommunale Angestellte einer Behinderung. Diese Perso-

nen weisen folgende Behinderungsarten auf:  

 

Abb. 7: Behinderungsarten der behinderten Angestell ten in den Gemeindeverwaltungen 

 
 

Wie bei den anderen Untersuchungseinheiten machen auch in den Gemeindeverwal-

tungen die körperbehinderten Personen mit 56 % die grosse Mehrheit aus. Bei je 16 % 

der 32 behinderten Angestellten handelt es sich um Personen mit einer psychischen 

Behinderung oder einer Mehrfachbehinderung. Die Angestellten mit einer Geistes-  

oder Sinnesbehinderung bilden mit je 6 % die kleinsten Gruppen.  
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Bei den kommunalen Verwaltungen ist im Vergleich zu den anderen Untersuchungs-

einheiten auffällig, dass mehr als die Hälfte der Gemeinden (60 %) mindestens eine 

behinderte Person angestellt hat. Dies ist aus folgender Grafik ersichtlich: 

 

Abb. 8: Überblick der Gemeindeverwaltungen nach Anz ahl behinderten Angestellten 

 

 

Bei drei Gemeinden sind je eine behinderte Person beschäftigt (30 %) und bei zwei 

Gemeinden je drei Personen mit einer Behinderung (20 %). Eine kommunale Verwal-

tung hat sogar 23 behinderte Personen angestellt (10 %), was in dieser Untersuchung 

eine Ausnahme darstellt. Somit haben vier von zehn Gemeindeverwaltungen keine 

behinderten Personen angestellt.  

 

Bei den zehn Gemeindeverwaltungen lässt sich keine Tendenz aufzeigen, dass die 

Grösse eine Auswirkung auf die Anzahl der angestellten Personen mit Behinderung 

hat. Es ist hier jedoch zu beachten, dass nur die zehn grössten Gemeinden des Kan-

tons Solothurn befragt wurden und sich eine weitere Rangierung schwierig gestaltet. 

Für einen einfacheren Vergleich mit den anderen Untersuchungseinheiten wurde den-

noch eine Grafik erstellt. Bei Gemeindeverwaltungen mit ein bis 99 Angestellten sowie 

300 bis 600 Mitarbeitenden haben je zwei Drittel (66 %) der Gemeinden mindestens 

eine behinderte Person angestellt. In der Gruppe der Gemeindeverwaltungen von 100 

bis 299 Angestellten beschäftigt die Hälfte (50 %) der Gemeinden mindestens eine 

behinderte Person.  
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Abb. 9: Beschäftigung von behinderten Personen nach  Grösse der Gemeindeverwaltun-

gen 
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4.5.4 Die Untersuchungseinheiten im Überblick 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Ergebnisse der Un-

tersuchungseinheiten:  

 

Tabelle 4: Ergebnisse der Untersuchungsgruppe im Üb erblick 

  SAGIF Kantons-
verwaltung 

Gemeinde-
verwaltungen 

Total Fragebogen 24   85   10   
Rücklaufquote 100%   100%   100%   
Institutionen/Verwaltungen mit behinderten 
Angestellten 8 33% 28 33% 6 60% 

Anzahl behinderte Angestellte 23 3.4% 66 0.8% 32 1.5% 
Körperbehinderung 14 61% 29 44% 18 56% 

Sinnesbehinderung 2 9% 9 14% 2 6% 

Geistige Behinderung 0 0% 5 8% 2 6% 

Psychische Behinderung 6 26% 20 30% 5 16% 

Mehrfachbehinderung 1 4% 3 5% 5 16% 

 
  Total Untersuchungsgruppe 

Total Fragebogen 119    
Rücklaufquote 100%    
Institutionen/Verwaltungen mit behinderten 
Angestellten 

42 35% (der Institutionen/Verwaltungen) 

Anzahl behinderte Angestellte 121 1.1% (aller Angestellten) 

Körperbehinderung 61 50% (der behinderten Angestellten) 

Sinnesbehinderung 13 11% (der behinderten Angestellten) 

Geistige Behinderung 7 6% (der behinderten Angestellten) 

Psychische Behinderung 31 26% (der behinderten Angestellten) 

Mehrfachbehinderung 9 7% (der behinderten Angestellten) 

 
Ende Sommer 2007 weisen bei den drei Untersuchungseinheiten zusammen 1.1 % der 

Angestellten eine Behinderung auf. Wie bereits in Kapitel 3.3.3 erwähnt, wurde 2003 

eine Studie zur Beschäftigungssituation und zu Eingliederungsbemühungen von be-
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hinderten Personen in der Schweiz durchgeführt. Diese Studie ergab, dass 0.8 % der 

Arbeitsplätze durch Personen mit einer Funktions- oder Aktivitätseinschränkung be-

setzt sind (vgl. Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004a, S. 5). Obwohl in dieser Studie 

von einer ähnlichen Definition von Behinderung2 ausgegangen wurde, wird hier noch 

einmal ausdrücklich drauf hingewiesen, dass diese Studie in einem anderen Kontext 

und mit anderen Untersuchungseinheiten durchgeführt wurde. Ebenfalls in einem an-

derem Kontext und mit einer anderen Definition von Behinderung3 deklariert der Kan-

ton Solothurn in seinem Sozialbericht von 2005, dass im Jahre 2002 20.1 % der Kan-

tonsbevölkerung ab 15 Jahren eine Behinderung aufwiesen (vgl. Kanton Solothurn 

2005a, S.19). Folglich ist die prozentuale Anzahl behinderter Personen im Kanton So-

lothurn grösser als die prozentuale Anzahl behinderter Angestellter in der vorliegenden 

Untersuchung. 

 

Werden die drei Untersuchungseinheiten untereinander verglichen, so fällt auf, dass 

die SAGIF mit 3.4 % behinderten Angestellten am meisten behinderte Personen be-

schäftigt. Dies könnte darauf zurück zu führen sein, dass es sich bei den SAGIF-

Mitgliedern um soziale Institutionen handelt, die sehr oft behinderte Personen als Klien-

tel haben und somit auch auf deren Bedürfnisse sensibilisiert sind. Weder im Kanton 

Solothurn noch in der restlichen Schweiz liegen Zahlen zur Anzahl der behinderten 

Angestellten bei sozialen Institutionen vor. Die kantonale Verwaltung weist im Ver-

gleich zu den anderen Untersuchungseinheiten mit 0.8 % die kleinste Prozentzahl an 

behinderten Angestellten auf. In der oben erwähnten nationalen Studie „Die berufliche 

Integration von behinderten Personen in der Schweiz“ wiesen bei einer etwas anders 

definierten öffentlichen Verwaltung 0.7 % der Angestellten eine Behinderung auf (vgl. 

Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004b, S. 54). Die Gemeindeverwaltungen verfügen mit 

1.5 % behinderten Angestellten über einen leicht höheren Prozentsatz als die gesamte 

kantonale Verwaltung. Es sollte hier jedoch beachtet werden, dass die eine Gemeinde-

verwaltung mit 23 behinderten Angestellten diese Prozentzahl erhöht hat. Auffällig ist, 

dass die Gemeindeverwaltungen mit der prozentualen Anzahl behinderter Angestellten 

zwar deutlich unter dem Durchschnitt der SAGIF-Institutionen liegen, jedoch über die 

Hälfte der kommunalen Verwaltungen (60 %) mindestens eine behinderte Person an-

gestellt hat, was bei den SAGIF-Institutionen nur bei jeder Dritten der Fall ist. In der 

bereits erwähnten nationalen Studie ist dies bei den öffentlichen Verwaltungen ähnlich. 
                                                
2 „Behinderte sind Personen, die eine Funktions- oder Aktivitätseinschränkung aufweisen.“ 
(Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004b, S. 6) 
3 „Als behindert gelten Personen, die ein körperliches oder psychisches Problem aufweisen, das 
bereits länger als ein Jahr dauert und sie in den alltäglichen Aktivitäten einschränkt. Diese Defi-
nition schliesst auch leichte Behinderungen ein, wird also nicht nur als Invalidität verstanden, 
die eine Einschränkung bzw. Verunmöglichung der Erwerbsfähigkeit bezeichnet. Invalidität 
steht aber im Zentrum der Kernaussagen.“ (Kanton Solothurn 2005, S. 19) 
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Mit 39 % beschäftigen da überdurchschnittlich viele Verwaltungen eine behinderte Per-

son, obwohl lediglich 0.7 % der Angestellten behindert sind. Die Studie sieht eine mög-

liche Erklärung darin, dass bei öffentlichen Verwaltungen oftmals aufgrund der sozialen 

Erwünschtheit mindestens eine behinderte Person angestellt wird (vgl. op.cit., S. 55). 

 

In den drei Untersuchungseinheiten sind total 121 Personen mit mindestens einer Be-

hinderung angestellt. Diese Personen weisen folgende Behinderungsarten auf:  

 

Abb. 10: Behinderungsarten der behinderten Angestel lten aller Untersuchungseinheiten 

 

 

Genau die Hälfte der behinderten Angestellten (50 %) weist eine Körperbehinderung 

auf. Mit rund einem Viertel (26 %) sind die psychisch behinderten Personen am zweit-

stärksten vertreten. Die Menschen mit einer Sinnesbehinderung machen 11 % und 

diejenigen mit einer Mehrfachbehinderung 7 % der behinderten Angestellten aus. Geis-

tesbehinderte Personen sind mit insgesamt 6 % am wenigsten stark vertreten. 

 

Werden alle Untersuchungseinheiten gemeinsam betrachtet, so hat ungefähr jede drit-

te (35 %) Verwaltung oder Institution mindestens eine behinderte Person angestellt. 

Zum Vergleich werden in folgender Grafik die verschiedenen Behinderungsarten in 

allen drei Untersuchungseinheiten nochmals aufgezeigt. 
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Abb. 11: Behinderungsarten der behinderten Angestel lten im Vergleich der verschiede-

nen Untersuchungseinheiten 

 
 

In allen drei Untersuchungseinheiten sind die körperbehinderten Personen am 

stärksten, die psychisch behinderten Angestellten am zweitstärksten vertreten. Die 

Reihenfolge des prozentualen Anteils von Mitarbeitenden mit einer Sinnesbehinderung, 

einer Geistesbehinderung oder einer Mehrfachbehinderung ist je nach Untersuchungs-

einheit verschieden.  
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5. QUALITATIVE ERHEBUNG 

 

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurden die Gründe einer fehlenden Integration 

von Personen mit einer Behinderung mit Hilfe einer fachlichen Stellungnahme von Ar-

beitgebenden eruiert. Das Wissen der Arbeitgebenden zum Thema der beruflichen 

Integration behinderter Personen sollte durch ihre Ausführungen in Erfahrung gebracht 

werden. Aus diesem Grund hatte sich das Projektteam entschieden, in der zweiten 

Dimension eine qualitative Erhebung durchzuführen. 

 

5.1 Theoretisches Vorgehen 

 

5.1.1 Untersuchungseinheiten 

Es wurden je drei Arbeitgebende aus den SAGIF-Institutionen, den Gemeindeverwal-

tungen des Kantons Solothurn ab 5'000 Einwohnerinnen und Einwohner sowie der 

kantonalen Verwaltung des Kantons Solothurn interviewt. Diese Personen wurden an-

hand kontrastierender Kriterien ausgewählt. Die Stichprobe enthält maximal unter-

schiedliche und zugleich typische Fälle. Folgende Merkmale wurden bei der Auswahl 

der befragten Personen soweit als möglich berücksichtigt: 

Es wurden Institutionen und Verwaltungen ausgewählt, die verhältnismässig viele re-

spektive wenige behinderte Angestellte in verhältnismässig kleinen oder grossen Be-

trieben aufweisen. Dazu wurden auch durchschnittliche Fälle berücksichtigt. Zudem 

wurden möglichst alle Behinderungsarten miteinbezogen. Dazu kamen formale Krite-

rien wie eine möglichst lange Erfahrung des oder der Personalverantwortlichen sowie 

einen angemessenen Zugang zum Forschungsfeld (vgl. Helfferich 2005, S. 152-154). 

 

Die Interviews wurden mit zwei Frauen und sieben Männern durchgeführt. Sie sind 

zwischen 35 und 61 Jahre alt und arbeiten seit knapp zwei bis zu mehr als 30 Jahren 

in ihrer jetzigen Position als Gemeindepräsidenten, Leiter oder Leiterin einer Abteilung 

oder als Chef eines Bereichs. Die durchschnittliche Arbeitserfahrung in der Personal-

führung liegt bei zwölf Jahren. 
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5.1.2 Leitfadeninterview 

Die Leitfadeninterviews ermöglichen eine adäquate Strukturierung des Gesprächs. Die 

relevanten Themenbereiche können angesprochen und auch narrative Potentiale ge-

nutzt werden. Durch die systematische Thematisierung bestimmter Bereiche werden 

somit Vergleiche der verschiedenen Aussagen bei der Datenauswertung möglich. Ein 

gezieltes Nachfragen wird erlaubt und somit liegt die Relevanzsetzung bei der inter-

viewenden Person (vgl. Marotzki 2003, S. 10f.). Der Leitfaden ist im Anhang ersichtlich 

und wurde aufgrund von Literaturstudium und Gesprächen mit Fachpersonen, wie bei-

spielsweise dem Geschäftsleiter der IV Stelle Solothurn, konzipiert. Da es sich bei ei-

ner qualitativen Erhebung um einen zirkulären Forschungsprozess handelt, wurde die 

ständige Reflexion des Leitfadens vorausgesetzt, welche dessen fortlaufende Verände-

rung während der Erhebung zur Folge hatte. 

 

Zur Vielfalt der Leitfadeninterviews gehört das Experten- und Expertinneninterview. Bei 

dieser Interviewform werden die Befragten nicht als Einzelfall sonder als Repräsentie-

rende einer Gruppe gesehen. Der Fokus liegt beim fachspezifischen Wissen und nicht 

bei personenbezogenen Problemen. Aus diesem Grund hat das Projektteam entschie-

den, dass das Experten- und Expertinneninterview eine adäquate Methode für diese 

Erhebung ist (vgl. Mayer 2006, S. 36-41). 

 

5.1.3 Durchführung der Befragung  

Durch den Fragebogen der quantitativen Erhebung des vorliegenden Projekts, welcher 

im August und September 2007 versandt wurde, bestand bereits ein erster Kontakt mit 

den ausgewählten Personen. Dies ermöglichte dem Projektteam für diese Dimension 

einen niederschwelligen Zugang zum Feld. Um die Termine möglichst effizient zu ver-

einbaren, wurden die Personen per Telefon angefragt. Dabei wurden sie über das Ziel 

des Projekts informiert sowie über den Verlauf des Interviews. Danach wurde diesen 

Personen eine Mail mit einem Informationsdokument zum Projekt PAKS sowie das 

Dokument betreffend Datenschutz zugestellt. In diesem Datenschutzdokument sind 

Informationen zur Anonymisierung der Interviews aufgeführt sowie die Zusicherung, 

dass die Daten der befragten Personen nach Abschluss des Projekts gelöscht werden.  

 

Die Experten- und Expertinneninterviews wurden innerhalb von drei Wochen, zwischen 

Ende Oktober und Mitte November 2007, durchgeführt. Die Gesprächsdauer lag zwi-

schen 30 und 60 Minuten. Bei jedem Interview waren zwei Projektteam-Mitglieder an-

wesend. Eine Person übernahm die Leitung des Gesprächs, die andere machte Noti-

zen und stellte zusätzliche Fragen. Eine unbürokratische Handhabung des Leitfadens 
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ist für das Gelingen des Interviews entscheidend. Aus diesem Grund wurden die Inter-

views nicht in Form eines standardisierten Ablaufschemas durchgeführt, sondern eher 

im Sinne eines Themenkomplexes (vgl. Mayer 2006, S. 46). Die Interviews wurden alle 

am Arbeitsplatz der befragten Personen durchgeführt, um eine Beeinflussung durch 

eine ungewohnte Umgebung zu vermeiden. Mit der Zustimmung aller interviewten Per-

sonen konnten die Interviews auf Tonband aufgenommen werden. Diese Form der 

Erhebung ermöglichte eine unverzerrte, authentische Aufzeichnung der Informationen, 

die deshalb intersubjektiv nachvollzogen werden konnte (vgl. Lamnek 1995, S. 35). Für 

die Datenauswertung, welche im nächsten Teilkapitel erläutert wird, waren diese Ton-

trägeraufnahmen grundlegend.  

 

5.1.4 Datenauswertung 

Ziel der Auswertung der erhobenen Daten aus den Experten- und Expertinneninter-

views war, das Überindividuell-Gemeinsame respektive die Differenzen im Vergleich 

der einzelnen Texte herauszuarbeiten. Dies um die Gründe der fehlenden beruflichen 

Integration von Personen mit Behinderung und die damit verbundenen Bedürfnisse der 

Arbeitgebenden zu ermitteln (vgl. Mayer 2006, S.46). Aus diesen Erkenntnissen sollten 

Schlussfolgerungen erarbeitet werden, die der SAGIF als Grundlage für weitere Hand-

lungsmöglichkeiten in diesem Themengebiet dienen sollen. 

 

Das vorliegende Projekt konzentriert sich auf spezifische Themenbereiche. Um Aussa-

gen zu diesen Themen genau erfassen und strukturieren zu können, entschied sich 

das Projektteam bei der Datenauswertung für eine kombinierte Vorgehensweise. Die 

Prinzipien des pragmatischen Auswertungsverfahrens nach Mühlfeld u.a. wurden mit 

dem aufwändigeren Verfahren nach Meuser und Nagel kombiniert. Mit dem Verfahren 

nach Mühlfeld u.a. werden die Inhalte schon zu Beginn stark reduziert, wobei wichtige 

Daten verloren gehen können. Um dies zu verhindern, wurde das pragmatische Aus-

wertungsverfahren mit dem von Meuser und Nagel verknüpft (vgl. op. cit., S. 47-50). 

 

Als Grundlage für die Datenauswertung dienten die Tonbandaufnahmen der Inter-

views, welche vollständig transkribiert wurden. Da beim Erkenntnisgegenstand der 

themenspezifische Inhalt und nicht der sprachanalytische Teil der Gespräche im Zent-

rum steht, wurden Notationssysteme wie Pausen, Stimmlagen sowie sonstige para-

sprachliche Elemente nicht schriftlich festgehalten. Alle Angaben jedoch, welche auf 

die befragte Person, die betreffende Institution oder Verwaltung hinwiesen, wurden 

anonymisiert (vgl. op. cit., S. 46-47). Die vollständige Auswertung der Daten wurde in 

den folgenden sieben Schritten durchgeführt: 
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1. Um die Daten zu verdichten und Datenverlust zu vermeiden, wurde der transkribierte 

Text in einer ersten Reduktion paraphrasiert. Um die Datenmenge adäquat auswerten 

zu können, wurden vorerst drei Interviews komplett paraphrasiert, die Paraphrasierung 

der restlichen sechs Interviews wurde zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen. Die 

Auswahl der drei Interviews wurde so getroffen, dass alle drei Untersuchungseinheiten 

vertreten waren. Beim Paraphrasieren wurde textgetreu aber mit eigenen Worten ge-

arbeitet und die Inhalte akzentuiert. Dabei war wichtig, Offenheit gegenüber neuen 

oder nicht beachteten Aspekten zu gewährleisten und nicht voreilig zu klassifizieren 

(vgl. op. cit., S. 50). 

 

2. Zur weiteren Verdichtung des Materials wurde in diesem Schritt der paraphrasierte 

Text in Passagen unterteilt und diesen in Form von Überschriften verschiedene The-

men zugeordnet. In den leitfadennahen Experten- und Expertinneninterviews wird pro 

Passage meist nur ein Thema behandelt, da die Interviewten konkret auf einzelne An-

gelegenheiten angesprochen und nicht zum Erzählen beliebiger Themen aufgefordert 

werden. Es ist jedoch möglich, dass die oder der Befragte innerhalb einer Passage 

mehrere Themen erläutert. In diesem Fall können einer Passage auch mehrere Über-

schriften verliehen werden (vgl. op. cit., S. 51).  

 

3. Durch die Leitfadenentwicklung und die damit verbundene Auseinandersetzung mit 

Theorien entstanden schon im Vorfeld eine Vorstrukturierung und einzelne Kategorien. 

Das paraphrasierte Textmaterial wurde nun anhand der Überschriften diesen Katego-

rien zugeordnet. Zugleich gab es eine Kategorienerweiterung durch noch nicht vorhan-

dene Themen. Der Fokus lag nicht auf der inneren Logik des Interviews sondern da-

rauf, einzelne Informationen heraus zu filtern (vgl. op. cit., S. 48). Um die Kategorisie-

rung zu veranschaulichen wird hier ein Auszug des Kategorienschemas dargestellt: 
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Kategorien Paraphrasen 

Bereitschaft zur 

Anstellung Behin-

derter 

· 2c: 2c ist ein Gegner davon, dass Behindertenorganisati-

onen auch Menschen mit Behinderung anstellen. 2c ist 

der Meinung, dass es nicht sinnvoll wäre, in seiner Insti-

tution Menschen zu beschäftigen, da sie selber mit Be-

hinderten arbeiten.  

· 1a: Aufgrund des Kundenkontaktes und Zeitdrucks, den 

Angestellte im Betrieb 1a haben, hätten körperlich Behin-

derte im Betrieb 1a eine reelle Anstellungschance, wobei 

psychisch Behinderte Schwierigkeiten hätten.   

· … 

Information · 1b: 1b sieht aus eigener Erfahrung ein Problem darin, 

dass es zu wenige Arbeitsplätze im normalen Arbeitspro-

zess für behinderte Personen gibt.  

· 1a: Bis anhin war 1a noch nicht so oft damit konfrontiert, 

ob jemand eine körperliche oder geistige Behinderung 

hat. Ausser in einem Fall wusste 1a, dass diese Person 

gewisse Probleme hatte.   

· … 

 

Die anonymisierten und paraphrasierten Aussagen wurden anhand der Überschriften 

in die passende Kategorie eingeordnet. Dabei wurde ein Anonymisierungscode (zum 

Beispiel 2c) hinzugefügt, damit eine Zuordnung zum jeweiligen Interview nachvollzo-

gen werden konnte. Innerhalb der einzelnen Kategorien ergab sich dann eine Auf-

listung der jeweiligen Aussagen.  

 

4. Danach wurden die restlichen sechs Interviews vollständig durchgearbeitet, die Er-

kenntnisse direkt paraphrasiert und in die Kategorien eingeordnet. Wurden in einem 

Interview Themen angesprochen, welche durch die Kategorien noch nicht abgedeckt 

waren, erstellten die auswertenden Personen eine neue Kategorie. So blieb die Offen-

heit für noch unbehandelte Themen bei allen Interviews bestehen.  

 

5. Nachdem die Textpassagen den Kategorien zugeordnet worden waren, wurde in-

nerhalb der einzelnen Kategorien interviewübergreifend ein Auswertungstext erstellt, 

welcher mit entsprechenden transkribierten Interviewausschnitten unterlegt wurde  

(vgl. op. cit., S. 49).  
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6. Im Anschluss erfolgte eine Analyse des Auswertungstextes in Bezug auf das Litera-

turstudium und die Beobachtungen des Projektteams.  

 

7. Aus diesen Ergebnissen wurden Schlussfolgerungen gezogen, welche zusammen 

mit den Ergebnissen im vorliegenden Projektbericht dargestellt sind. 

 

5.2 Auswertung und Analyse der qualitativen Intervi ews 

 

Im Folgenden werden die durchgeführten Experten- und Expertinneninterviews analy-

siert und ausgewertet. Im ersten Teil (Kap. 5.2.1.) werden aus der Sicht von Personal-

verantwortlichen aus der kantonalen und kommunalen Verwaltung des Kantons Solo-

thurn sowie aus den SAGIF-Institutionen mögliche Gründe für die fehlende Eingliede-

rung von Menschen mit Behinderung dargestellt. Im zweiten Teil (Kap. 5.2.2.) wird 

ausgeführt, welche Bedürfnisse die Arbeitgebenden in Bezug auf das Thema der Integ-

ration von Menschen mit Behinderung haben.  

 

5.2.1 Gründe für die fehlende Integration von behin derten Personen 

Die befragten Personen aus den drei Untersuchungseinheiten nennen eine Vielzahl 

möglicher Gründe für die fehlende Integration von behinderten Personen in der Ar-

beitswelt.  

 

5.2.1.1 Aspekte bei der Anstellung 

Anstellung von behinderten Personen 

Weshalb werden Personen mit einer Behinderung angestellt? Gibt es Unterschiede 

zwischen behinderten und nicht behinderten Personen? Wirken sich die verschiedenen 

Behinderungsarten auf eine Anstellung aus? Die Institutionen und Verwaltungen, wel-

che Menschen mit Behinderung angestellt haben, nannten sehr unterschiedliche Grün-

de auf die Frage, weshalb sie diese Personen eingestellt haben.  

Einige der Arbeitgebenden haben nicht explizit aus bestimmten Gründen Personen mit 

Behinderung eingestellt. Sie beschäftigen Personen, die im Laufe ihres Anstellungs-

verhältnisses einen Unfall hatten, psychische Probleme bekamen oder erkrankten und 

erst dadurch eine Behinderung erlitten. Diese Personen wurden ihren Möglichkeiten 

nach weiter beschäftigt. Eine der SAGIF-Institutionen, die sich aufgrund ihrer berufli-

chen Tätigkeit mit behinderten Menschen beschäftigt, machte die Aussage, dass sie 

mit Absicht keine Menschen mit Behinderung anstelle. Es sei ihres Erachtens nicht 

sinnvoll, in einer Institution, die sich mit behinderten Personen beruflich beschäftige, 

Menschen mit Behinderung einzustellen. Demgegenüber meinte eine andere Person 
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aus der Personalverwaltung einer sich ebenfalls mit behinderten Menschen beschäfti-

genden Institution, dass sie gerade durch dieses berufliche Tätigkeitsfeld eine Vorbild-

funktion innehätten. Aus diesem Grund sowie auch wegen ihrer grossen sozialen Ver-

antwortung müssten sie Menschen mit Behinderung beschäftigen. Dieses Argument 

wurde in allen drei Untersuchungseinheiten von Institutionen und Verwaltungen, die 

behinderte Personen angestellt haben, genannt. Zudem äusserten sie sich positiv über 

die Anstellung behinderter Personen und waren sich einig, dass diese einen grossen 

Gewinn für ihre Institution oder Verwaltung darstellen. Sie fügten aber hinzu, dass eine 

behinderte Person immer auch eine Belastung sei.  

 

Unterschied zwischen behinderten und nicht behinderten Personen 

Die Befragten äusserten sich auch zu den Unterschieden zwischen behinderten und 

nicht behinderten Angestellten. Im Unterschied zu einer Person ohne Behinderung 

seien Angestellte mit einer Einschränkung teilweise weniger belastbar. Dies treffe vor 

allem bei psychisch behinderten Personen zu, da sie oft weniger gut mit starkem Druck 

umgehen könnten. Zudem sei es eine Tatsache, dass eine behinderte Person häufig 

stärker betreut werden müsse als eine nicht behinderte Person. Die Befragten sind der 

Ansicht, dass Personen mit einer Einschränkung oftmals eine umfassendere Unter-

stützung während der Arbeit erfordern. Es müsse auch berücksichtigt werden, dass 

behinderte Menschen zum Teil langsamer arbeiten würden als nicht behinderte Perso-

nen.  

Hier ist zu beachten, dass auch Personen ohne Einschränkung verschiedene Arbeits-

tempi aufweisen. Somit kann nicht verallgemeinernd gesagt werden, dass Menschen 

mit einer Behinderung langsamer arbeiten würden als Menschen ohne Einschränkung. 

Zudem ist eine zusätzliche Betreuung am Arbeitsplatz nicht zwingend bei jeder behin-

derten Person notwendig. Wenn eine psychisch behinderte Person zum Beispiel mit 

einem fünfzigprozentigen Pensum arbeitet, ist es durchaus möglich, dass sie beim Ar-

beiten keine zusätzliche Betreuung benötigt.  

 

Unterscheidung zwischen den verschiedenen Behinderungsarten 

Die Befragten sind der Meinung, dass bei den Gründen für die fehlende Integration von 

behinderten Personen oft auch die Art der Behinderung und der Schweregrad eine 

Rolle spielen. Die verschiedenen Behinderungen hätten verschiedene Auswirkungen 

auf die Leistung. Je nach Behinderung könne eine Person eine gewisse Tätigkeit aus-

führen oder eben nicht. Dies seien ebenfalls Aspekte, die bei der Anstellung einer be-

hinderten Person berücksichtigt werden müssten. Die Befragten sind der Ansicht, dass 

Personen mit einer körperlichen Behinderung einfacher zu integrieren seien als Men-
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schen mit einer anderen Behinderungsart. Die grösste Schwierigkeit sehen sie bei psy-

chisch behinderten Personen; eine psychische Behinderung sei am schwierigsten ein-

zuschätzen. Herr Koller (alle Namen geändert) aus einer SAGIF-Institution, die viel 

Erfahrung mit der Integration behinderter Personen hat, erwähnte dazu: “Psychische 

Behinderungen, da möchte ich sagen, dass das nach unseren Erfahrungen (…) mit 

Abstand die schwierigste Gruppe ist zum integrieren. Erstens sieht man die psychische 

Behinderung in der Regel nicht, zweitens sie ist (…) unberechenbar, psychische Be-

hinderungen äussern sich selten in einer absolut gleichmässigen Linie, sondern das 

geht auf und ab und die sind zum Teil nicht vorhersehbar (…).“ Die Bereitschaft, eine 

psychisch behinderte Person einzustellen sei deshalb eher gering.  

Die Schwierigkeit in Bezug auf die psychische Behinderung ist, dass sie einen dynami-

schen Phasenverlauf aufweist und von aussen nicht direkt sichtbar ist. Das intellektuel-

le Leistungspotential wird jedoch normalerweise nicht eingeschränkt (vgl. Schweizeri-

scher Arbeitgeberverband o. J., S. 11). Womöglich wissen viele Arbeitgebende nicht, 

wie die psychische Behinderung einzuschätzen ist und wie mit psychisch behinderten 

Personen in einem Arbeitsverhältnis umgegangen werden kann. Diese Nicht-

Vertrautheit mit der Behinderung führt möglicherweise dazu, dass solchen Personen 

von Seiten der Arbeitgebenden Vorurteile und dementsprechend Distanz entgegenge-

bracht werden.  

Weiter erwähnte eine Person, dass sie in ihrem Betrieb die Erfahrung gemacht hätte, 

dass eine psychisch behinderte Person weniger geeignet sei, da ein grosser Leis-

tungsdruck vorhanden sei und viel Kundenkontakt bestehe. Zudem müsse viel geistige 

Arbeit geleistet werden.  

Was von den Befragten in diesem Zusammenhang nicht beachtet wurde, ist, dass es 

psychisch behinderten Personen durchaus möglich ist, hoch qualifizierte geistige Arbeit 

zu leisten. Dies in gewissen Fällen allerdings nur in einem Teilzeitpensum, was des-

halb aber eine Anstellung nicht grundsätzlich ausschliesst. Dazu das Beispiel eines 

Mannes, der 1962 eine kaufmännische Banklehre abschloss und bis zum General-

agenten aufstieg, bis er 1993 depressiv und deshalb arbeitslos wurde. Nach einer IV-

Beratung besuchte er einen Berufsförderungskurs, worauf er wieder einen Arbeitsplatz 

fand. Er ist dort zu fünfzig Prozent angestellt und sowohl er als auch sein Arbeitgeber 

machen damit gute Erfahrungen (vgl. Schweizerischer Arbeitgeberverband o. J.,  

S. 18-19). Die Aussage, dass Menschen mit einer psychischen Behinderung am 

schwierigsten zu integrieren sind, widerspricht auf den ersten Blick den Ergebnissen 

der quantitativen Erhebung, wo psychisch behinderte Personen mit einem Anteil von 

26 % gemessen an allen Behinderungsarten am zweitstärksten vertreten sind. Wird 

beachtet, dass eine psychische Behinderung oftmals nicht angeboren sondern im Lau-
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fe der Zeit und eventuell auch während des Anstellungsverhältnisses entsteht, so findet 

sich hier eine denkbare Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch. Denn mögli-

cherweise lässt sich dieser hohe Anteil an psychisch behinderten Personen dadurch 

erklären, dass Angestellte, die während ihres Arbeitsverhältnisses eine psychische 

Einschränkung erlitten, ihren Möglichkeiten entsprechend weiterbeschäftigt wurden.  

Im Gegensatz zu einer psychischen Behinderung sei hingegen eine körperliche Behin-

derung klar einschätzbar, die Leistungsfähigkeit einer Person mit einer körperlichen 

Behinderung sei immer in etwa gleich bleibend. Personen, welche Menschen mit einer 

Behinderung angestellt haben, bestätigten diese Annahme aufgrund ihrer Erfahrung.  

Dies bestätigt auch die Theorie. Im Gegensatz zur psychischen Behinderung ist die 

körperliche eher stabil und gegen aussen erkennbar (vgl. Schweizerischer Arbeitge-

berverband o. J., S. 11). Dazu kommt, dass die Befragten oftmals von Personen im 

Rollstuhl sprachen, wenn von Menschen mit Behinderung die Rede war, was darauf 

schliessen lässt, dass die Körperbehinderung allgemein bekannt ist und somit wenig 

Ungewissheit damit verbunden wird. Das ist ein möglicher Grund, weshalb die Befrag-

ten die Anstellung einer körperlich behinderten Person am schnellsten in Betracht zo-

gen.  

 

Bereitschaft zur Anstellung von Menschen mit Behinderung 

Die Befragten machten die Aussage, dass sie aufgrund der zur Verfügung stehenden 

Arbeitsstelle eine Person auswählen, die von der Funktion her die Anforderungen erfül-

len könne, und sie somit durchaus bereit wären, eine behinderte Person einzustellen. 

Es komme aber immer auf die Art der Behinderung an, je nach dem wie und ob sich 

eine Behinderung auf die Arbeit auswirke. Damit zusammenhängend komme es dann 

auch darauf an, welche Aufgaben eine behinderte Person erledigen könne und ob die 

Mitarbeitenden bereit seien, dieser Person Aufgaben abzunehmen, die für sie nicht 

machbar sind. Die Befragten erwähnten auch, dass sie sich vorstellen können, einer 

behinderten Person den Vorzug zu lassen, wenn diese von der Ausbildung und Beno-

tung her gleichwertig sei wie andere Mitbewerbende. Laut den Aussagen aus den In-

terviews sind die Personalverantwortlichen grundsätzlich bereit, mehr Menschen mit 

einer Behinderung einzustellen. Überzeugt, dass es gerade bei ihnen aus verschiede-

nen Gründen nicht möglich sei, eine behinderte Person zu beschäftigen, haben sie 

trotzdem keine oder nur wenige Angestellten mit einer Einschränkung. Wenn es also 

um die Umsetzung dieses Vorsatzes in die Praxis geht, bestehen aus Sicht der befrag-

ten Personen viele Schwierigkeiten, die sie davon abhalten, tatsächlich eine behinderte 

Person einzustellen. Herr Roth, Personalverantwortlicher einer SAGIF-Institution, 

machte eine Aussage, die genau das unterstreicht: „Ich habe vorher ja versucht zu 
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erklären, wieso dass wir hier keine behinderten Personen anstellen. Weil der Wille ist 

ja (…) schon da (…). Aber es geht ja nicht um das, sondern um die Überzeugung, dass 

es hier bei uns nicht funktioniert.“. Herr Roth führte verschiedene Gründe auf, wieso in 

seiner Institution keine behinderten Angestellten beschäftigt seien. Unter anderem sei-

en sie in der Institution personell sehr schwach dotiert, hätten keine Ressourcen, um 

sich um eine behinderte Person zu kümmern und sie würden hauptsächlich Fachkräfte 

beschäftigen. Dies lasse nicht zu, dass eine behinderte Person eingestellt würde. Aus 

anderen Interviews kamen die Aussagen, dass die finanziellen Ressourcen nicht aus-

reichen oder dass der vorherrschende Arbeitsdruck zu gross wäre für eine behinderte 

Person. Einige dieser Gründe werden an anderer Stelle in diesem Kapitel noch genau-

er thematisiert. 

Auf die Frage, warum in den jeweiligen Institutionen oder Verwaltungen keine oder nur 

wenige Personen mit einer Behinderung angestellt seien, antworteten die Befragten 

wiederholt mit denselben Beispielen. Oft wurde als Grund angeführt, dass das betref-

fende Gebäude nicht rollstuhlgängig sei oder eine Person mit einer geistigen Behinde-

rung aus wohl verständlichen Gründen keine Arbeiten im kaufmännischen Bereich am 

Computer erledigen könne.  

Die Vorannahme, dass eine behinderte Person per Definition im Rollstuhl sitze oder 

eine geistige Behinderung habe, war eine in allen drei Untersuchungseinheiten beste-

hende Meinung. Dem Projektteam wurde bewusst, dass selbst in SAGIF-Institutionen 

diese Unwissenheit bezüglich Behinderungen besteht. Dass zum Beispiel eine Institu-

tion oder Verwaltung keine körperbehinderte Person anstellt, weil das Gebäude nicht 

rollstuhlgängig ist, zeugt von Unwissenheit. Denn eine körperbehinderte Person kann 

beispielsweise einen gelähmten Arm haben und somit auch in einem Gebäude arbei-

ten, welches nicht rollstuhlgängig ist. Oder eine Person mit einer Sinnesbehinderung 

kann durchaus, je nach Art der Einschränkung, in der Lage sein, Arbeiten am Compu-

ter zu erledigen. Solche Möglichkeiten wurden jedoch von den Befragten nur vereinzelt 

erwähnt. Dies könnte mit ihrem Erfahrungswissen zu tun haben: Wenn eine Person 

bislang noch nie näher mit einer behinderten Person zu tun gehabt hat, ist denkbar, 

dass sie beim Stichwort Behinderung im ersten Moment lediglich an die Behinderungs-

art denkt, die ihr vom Sehen her ein Begriff ist. Dies sind Personen, die auf den Roll-

stuhl angewiesen sind oder solche mit einer geistigen Behinderung, da diese Behinde-

rungen sichtbar sind und im Alltag am ehesten auffallen. Es ist aber auch möglich, 

dass die befragten Personen sich auf diese Art rechtfertigen wollten, indem sie mit  

offensichtlich unmöglichen Beispielen aufzeigten, dass gerade in ihrer Institution oder 

in ihrem Betrieb die Umstände es nicht erlaubten, eine Person mit einer Behinderung 
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einzustellen. Diese nach wie vor sehr grosse Unwissenheit betreffend Behinderungen 

wird im nächsten Teilkapitel nochmals verdeutlicht.  

5.2.1.2 Vorurteile und Unwissenheit 

Fehlende Akzeptanz 

Ein grosses Problem sehen die befragten Personen in der nach wie vor bestehenden 

Diskriminierung und der fehlenden Akzeptanz vieler Menschen gegenüber Personen 

mit Behinderung. Eine befragte Person äusserte zwar, dass sich die Situation in den 

letzten Jahrzehnten stark verbessert habe, die Probleme aber nach wie vor bestehen. 

Dies zeige sich zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn eine Person mit einer Behinderung 

wegen ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit nicht hundertprozentig arbeiten oder 

nicht alle anstehenden Aufgaben erledigen könne und deshalb von anderen Mitarbei-

tenden gemobbt werde. Zu den falschen Annahmen gehöre auch, dass viele Men-

schen nach wie vor der Ansicht seien, dass behinderte Personen arm und bemitlei-

denswert seien und deshalb geschützt und umsorgt werden müssen. Diese Annahme 

verleite zu Diskriminierung, da die Personen mit einer Einschränkung als schwächer 

gelten und somit nicht als gleichberechtigt angesehen und behandelt würden.  

 

Unwissenheit 

Eine Schwierigkeit, die mit dem Problem der Diskriminierung zusammenhängt, sei die 

grosse Unwissenheit vieler Personen, was Menschen mit Behinderung betreffe. Dieser 

Grund wurde lediglich von einer Person aus einer SAGIF-Institution genannt, was je-

doch nicht abschwächend auf die Aussage wirkt. Dies deshalb, weil das Projektteam 

anhand der Aussagen in den Interviews die Unwissenheit der Befragten bestätigt sah. 

Diese Unwissenheit wird im Auswertungstext an verschiedenen Stellen erläutert. Bei-

spiele dafür sind unter anderem im Kapitel 5.2.1.1 Bedingungen für die Anstellung, 

oder im Kapitel 5.2.1.4 finanzieller Mehraufwand, zu finden.  

Von allen Behinderungsarten sei das Wissen über psychische Behinderungen am ge-

ringsten und deshalb die meisten Vorurteile gegenüber diesen Personen vorhanden. 

Im Zusammenhang damit liege die Ursache für die fehlende Integration von Menschen 

mit Behinderung auch in der grossen Unsicherheit vieler Personalverantwortlichen, ob 

und welche Unterstützungsangebote von Seite des Staates oder von Non-Profit-

Organisationen existieren. Dieses Argument gaben die Befragten zu Protokoll, wobei 

keine Unterschiede zwischen den Personalverantwortlichen aus den kantonalen und 

kommunalen Verwaltungen und denen aus den SAGIF-Institutionen ersichtlich sind.  

Ein weiteres Argument, welches ebenfall mit Unwissenheit zu tun hat, nannten die Per-

sonen aus den kantonalen und kommunalen Verwaltungen, die keine behinderten Per-

sonen angestellt haben: Sie erklärten, dass ein Kontakt mit einer behinderten Person 
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gar nicht erst zustande komme. Denn eine behinderte Person melde sich nicht auf ein 

Stelleninserat. Somit seien sie noch nie vor der Frage gestanden, eine behinderte Per-

son in ihrer Verwaltung zu integrieren. Herr Tobler, der in der kantonalen Verwaltung 

tätig ist, meinte: „Ich hatte vor einigen Tagen 20 Dienstjahre, aber dieses Problem ist 

so noch nie bei mir vorgekommen. (…) Soweit ich das sehe, hatte ich nie eine Bewer-

bung gesehen von einer Person, die behindert ist. Noch gar nie.“ Dabei werde die 

Schwierigkeit ersichtlich, auf welche Weise eine Verwaltung oder Institution mit einer 

behinderten Person in Kontakt kommen könne.  

Zu erwähnen ist hier, dass verschiedenen Stellen vorhanden sind, die Personen mit 

einer Behinderung an Arbeitgebende vermitteln und zum Teil sogar eine beratende 

Funktion einnehmen, wenn es um den Integrationsprozess geht. Zu diesen Stellen 

gehören beispielsweise die IV, welche in der Berufsberatung und der Arbeitsvermitt-

lung tätig ist (vgl. AHV-IV o. J.a, o. S.) oder die Pro Infirmis, welche Weiterbildungsan-

gebote vermittelt und über Schulungs- sowie Eingliederungsmöglichkeiten Auskünfte 

erteilt (vgl. SAGIF 2005, o. S.). Ebenfalls tätig in diesem Bereich sind der Solodaris 

Verein und die Psychiatrischen Dienste Kanton Solothurn, die psychisch behinderte 

Personen bei der Vermittlung von geeigneten Arbeitsmöglichkeiten unterstützen (vgl. 

SAGIF 2005, o. S.) Mit sehbehinderten Menschen beschäftigt sich die Solothurnische 

Beratungsstelle für Sehbehinderte und vernetzt ihre Klientinnen und Klienten mit ande-

ren Institutionen (vgl. Solothurnische Beratungsstelle für Sehbehinderte 2006, o. S.). 

Dies sind einige der Stellen mit welchen eine Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden 

sinnvoll wäre. Diese Zusammenarbeit funktioniert aber offensichtlich nicht optimal. Um 

diese zu verbessern, ist die Mitarbeit beider Seiten erforderlich. So müssten sich einer-

seits die Arbeitgebenden mit den vorhandenen Vermittlungsstellen in Verbindung 

setzen, Arbeitsplätze bekannt geben oder ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Aufnah-

me behinderter Personen anmelden. Andererseits sind aufgrund der geringen Be-

kanntheit der einzelnen Vermittlungsangebote die Institutionen gefordert, über ihre viel-

fältigen Tätigkeiten und Angebote zu informieren.  

Die Befragten ihrerseits gaben mögliche Lösungen an, wie Arbeitgebende mit behin-

derten Personen in Kontakt treten könnten. Eine Idee war, in Stelleninseraten zu dekla-

rieren, dass die ausgeschriebene Stelle auch für behinderte Personen geeignet sei. 

Die Befragten waren jedoch geteilter Meinung darüber, ob diese Idee machbar und 

sinnvoll wäre. Als weitere mögliche Lösung wurde erwähnt, dass Menschen mit einer 

Behinderung mehr ermutigt werden müssten, sich zu bewerben. Dem gegenüber mein-

ten Befragte, dass die Arbeitgebenden ihre Stellen, welche sich für Menschen mit Be-

hinderung eignen, bei der IV oder anderen Vermittlungsstellen melden sollten.  
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5.2.1.3 Leistungsdruck und Marktorientierung 

Ein wichtiges Thema war für die Befragten der Leistungsdruck. Dieses Argument wur-

de in allen drei Untersuchungseinheiten von ihnen an mehreren Stellen während der 

Interviews genannt. Heutzutage werde von den Arbeitnehmenden immer eine hundert-

prozentige Leistungsfähigkeit erwartet. Selbst in kleinen Institutionen oder in Non-

Profit-Organisationen sei dieser Leistungsdruck allgegenwärtig. Eine Person müsse zu 

hundert Prozent belastbar sein, da sie sonst diesem Druck nicht standhalte. Zudem sei 

auch die Arbeitslosigkeit ein damit zusammenhängendes Problem, es stünden derzeit 

nur eine beschränkte Anzahl Stellen zur Verfügung. Die Betriebe wollten diese Stellen 

dann natürlich mit möglichst leistungsfähigen Personen besetzen. Es sei kein Problem, 

eine behinderte Person zu integrieren, solange diese hundert Prozent leistungsfähig 

sei. Oft sei dies jedoch nicht der Fall, was wahrscheinlich mit ein Grund sei, weshalb 

die Schweiz bei der Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt so 

grosse Defizite aufweise. Herr Roth aus einer SAGIF-Institution meinte dazu: „Das ist 

ganz klar, das ist der Arbeitsdruck. Man ist heute nicht mehr bereit, sich einzusetzen 

für einen Mitmenschen. Hier geht es darum, dass jeder seine volle Leistung erbringt 

(...). Es werden, im Gegenteil Leute, die die Leistung nicht mehr hundertprozentig 

erbringen, ausgesondert. Die werden ersetzt. Weil man erwartet von jedem eigentlich 

einen hundertprozentigen Einsatz. Und da haben Behinderte in der Regel gar keinen 

Platz mehr.“ Dieser starke Leistungsdruck sei gesellschaftlich bedingt, weshalb es aus 

der Sicht der Befragten schwierig wäre, diesen Leistungsdruck wieder zu verringern. 

Dazu müsste sich die Gesellschaft verändern. So hat sich, laut den Befragten, die so-

ziale Verantwortung, die viele Unternehmen und Betriebe früher durchaus wahrge-

nommen hätten, verringert. Sie sei heute an vielen Orten einem sehr gewinnorientier-

ten Denken gewichen. Daher werde alles, was zusätzliche Kosten verursache, oftmals 

im vornherein ausgeschlossen. Aufgrund dessen könne eine Person allenfalls auch 

entlassen werden, weil sie zu teuer sei und der Reingewinn sehr stark gewichtet wer-

de. Diese Gewinnoptimierung, die in der heutigen Zeit in den Vordergrund gerückt sei 

und menschliche Aspekte verdrängt hätte, sei ein grosses Problem. Denn dadurch 

bliebe für Menschen mit Behinderung wenig Platz auf dem Arbeitsmarkt. Eine der be-

fragten Personen fand zudem, dass in Unternehmen der Wert der Mitarbeitenden ei-

gentlich wieder höher gewichtet werden sollte. Dies schade dem Unternehmen aus 

finanzieller Sicht nicht zwingend, auch wenn die Gewinnoptimierung eventuell etwas 

verringert würde. Denn durch die verstärkte Wertschätzung der Mitarbeitenden und 

einer personalfreundlichen Firmenpolitik würde nicht nur Arbeiten allgemein angeneh-

mer sondern auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden, was sogar eine Einkommens-

erhöhung generieren würde.  
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Diese Aussagen werden auch von offizieller Seite bestätigt: Der Präsident des Schwei-

zerischen Arbeitgeberverbands meint, dass der vorherrschende Kosten- und Konkur-

renzdruck, der durch die Internationalisierung und dem damit verbundenen Struktur-

wandel entstanden sei, eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes für Arbeitnehmende 

und dementsprechend auch für behinderte Personen zur Folge hätte. Zu Zeiten der 

Hochkonjunktur herrschten ethische Überlegungen und soziale Verantwortung vor, was 

zur Anstellung vieler Menschen mit Behinderung führte, deshalb sei die berufliche In-

tegration behinderter Personen kaum ein Thema gewesen (vgl. Schweizerischer  

Arbeitgeberverband o. J., S. 3).  

 

5.2.1.4 Finanzieller Mehraufwand 

Gemäss Aussagen der Befragten ist der finanzielle Mehraufwand, den die berufliche 

Integration einer Person mit einer Behinderung mit sich bringt, ein weiterer Grund, kei-

ne oder nur wenige behinderte Personen anzustellen. Eine Institution, die überdurch-

schnittlich viele Menschen mit Behinderung eingestellt hat, gibt an, dass dieser finan-

zielle Mehraufwand immer vorhanden sei. Dieser bestehe aus Betreuungskosten oder 

aus dem Lohn, der für die Arbeit einer Person, die nicht eine hundertprozentige Leis-

tung erbringe, teilweise vollumfänglich ausbezahlt werde.  

Ist mit der Anstellung ein finanzieller Mehraufwand verbunden, bietet unter anderem 

die IV Unterstützung. So übernimmt sie neben einer allfälligen Rente beispielsweise 

die Kosten für die Ausbildung oder Umschulung und stellt Hilfsmittel zur Verfügung, 

welche einer behinderten Person erst ermöglichen im Berufsalltag bleiben zu können. 

Zusätzlich zahlt die IV Taggelder bei der Eingliederung und übernimmt die Kosten für 

den Arbeitsweg (vgl. AHV-IV o. J.a, o. S.). Somit übernimmt die IV sämtliche Kosten, 

die bei der Integration einer behinderten Person in den Arbeitsalltag erforderlich sind.  

 

Übergangsphase 

Weitere Schwierigkeiten ergäben sich während der Periode, in der eine Person zwar 

bereits eine Behinderung habe, aber noch keine Teilrente erhalte. In dieser Zeit fehle 

eine Person am Arbeitsplatz und es sei niemand da, der sie ersetzen könne. Deshalb 

müssten Mitarbeitende zusätzliche Arbeit übernehmen. Bis eine Rente gesprochen 

werde dauere es oft bis zu zwei Jahren, was eine finanzielle Belastung für den Betrieb 

darstelle. Der Mehraufwand bestehe in dieser Zeit nicht nur im finanziellen Bereich 

sondern ebenfalls im zeitlichen Mehraufwand.  
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Bauliche Massnahmen 

Mit dem finanziellen Aufwand zusammenhängend wurde auch die fehlende Infrastruk-

tur für Personen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, erwähnt. Die Infrastruktur sei 

in einigen vor allem älteren Gebäuden nicht ohne weiteres durch bauliche Massnah-

men zu beheben. Die einen müssten deshalb komplett umgebaut werden, teilweise 

lasse jedoch der Grundriss keinen Umbau zu. Andernorts wiederum fehle es an not-

wendigen finanziellen Ressourcen um ein Gebäude rollstuhlgerecht umzubauen. In 

einer anderen Institution wurde hingegen die Aussage gemacht, dass bei der Integrati-

on einer körperbehinderten Person bauliche Massnahmen getroffen worden seien, und 

dies kein Problem dargestellt habe.  

In diesem Bereich leistet die IV Unterstützung: Sie stellt den Menschen mit Behinde-

rung die zur beruflichen Tätigkeit benötigten Hilfsmittel zur Verfügung. So haben die 

bei der IV Versicherten beispielsweise Anspruch auf Treppenfahrstühle, Hebebühnen, 

Rampen und Treppenlifte. Aber auch bauliche Änderungen am Arbeitsplatz sind Teil 

des Angebots der IV, ebenfalls das Beseitigen oder Abändern baulicher Hindernisse 

die im Arbeitsbereich vorhanden sind (vgl. Informationsstelle AHV/IV 2000, S. 1f). 

 

5.2.2 Bedürfnisse der Arbeitgebenden  

Die Befragung hat gezeigt, dass aus der Sicht der Arbeitgebenden eine Vielzahl an 

Bedürfnissen für die berufliche Integration von behinderten Personen besteht. Diese 

werden im folgenden Teilkapitel behandelt.  

 

5.2.2.1 Bedingungen bei der Anstellung  

Kommunikation 

Um eine Person mit einer Behinderung anzustellen, sei es wichtig, dass im ganzen 

Team offen darüber gesprochen werde. Dies selbstverständlich nur mit der ausdrückli-

chen Einwilligung der betroffenen Person. Eine Aussage dazu machte Herr Koller aus 

einer SAGIF-Institution: „(…) das ist ein ganz wichtiger Prozess bei der Anstellung ei-

nes Menschen mit einer Behinderung, dass man das kommuniziert, offen legt, dann 

hat man eine hohe Garantie dass es funktioniert. Diese Transparenz ist das Stich-

wort.“. Im Verlaufe des Anstellungsverfahrens solle abgewogen werden, inwieweit Per-

sonen ohne Behinderung Menschen mit einer Einschränkung unterstützen oder entlas-

ten können. Aus diesem Grund wird von den Befragten eine offene Kommunikation als 

notwendig bezeichnet. Bei einem Anstellungsgespräch sei es demzufolge wichtig, dass 

Anliegen und Bedenken von Arbeitgebenden wie auch von Arbeitnehmenden klar be-

sprochen würden.  
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Anforderung an eine Person 

Ein weiterer Aspekt, welcher ebenfalls von Personalverantwortlichen aus den kantona-

len und kommunalen Verwaltungen erwähnt wurde ist, dass die Anforderungen bei 

Personen mit oder ohne Behinderung dieselben seien. Aus den durchgeführten Inter-

views wurde ersichtlich, dass die Befragten den Fähigkeiten der bewerbenden Perso-

nen eine grosse Bedeutung beimessen. Viele Arbeitgebende erwarten eine der Ar-

beitsstelle entsprechende Ausbildung wie beispielsweise einen KV-Abschluss. Neben 

den Zeugnissen werden jedoch auch der gute Leumund und insbesondere die Persön-

lichkeit betrachtet. Im Rahmen von einem oder sogar zwei Vorstellungsgesprächen 

werde festgestellt, ob diese Person, unabhängig ihrer Einschränkung, in das beste-

hende Team passe. Zudem würden die Bedürfnisse und Möglichkeiten der betreffen-

den Person, falls diese eine Behinderung habe, abgeklärt. So könnten auch die Fähig-

keiten, die eine behinderte Person mit bringe in Erfahrung gebracht werden. Zusätzlich 

wurde betont, dass wenn eine Person die oben erwähnten Anforderungen erfülle, es 

nicht darauf ankomme, ob sie eine Behinderung habe oder nicht. Einzelne Befragte 

würden einer behinderten Person den Vorrang geben, falls diese für eine Arbeitsstelle 

ebenfalls geeignet wären.  

 

Stellenschlüssel 

Von einer Gemeindeverwaltung wurde erwähnt, dass bei ihnen ein Stellenschlüssel 

existiert. Dieser ist auf hundertprozentige Leistungsfähigkeit ausgerichtet und muss 

jeweils vom Parlament bewilligt werden. Dies könne das Einstellen von Personen mit 

einer Behinderung erschweren, sofern diese nicht zu hundertprozentig leistungsfähig 

seien.  

 

5.2.2.2 Vorhandene Unterstützungsangebote 

IV 

Den befragten Personen der drei Untersuchungseinheiten sind insbesondere die staat-

lichen Unterstützungsangebote präsent. Den grössten Bekanntheitsgrad hat die IV, 

welche mit der 5. IV-Revision für Schlagzeilen gesorgt habe. Insbesondere wurden 

Aussagen über die neuen Anreize gemacht, Personen mit einer Behinderung zu be-

schäftigen. Es zeigte sich, dass die IV bei Arbeitgebenden bekannt ist, es jedoch be-

züglich effektiver Angebote beziehungsweise deren Umsetzung an Hintergrundwissen 

fehlt. Obwohl spezifisches Wissen zu den IV-Angeboten fehlt, erwähnte eine SAGIF-

Institution, dass sie sich vorstellen könne, dass die IV durch ihre Kampagnen Einzelne 

dazu bewegen könnte, eine Person mit einer Einschränkung anzustellen. Eine andere 

Meinung ist, dass durch die 5. IV-Revision und die damit verbundene Früherfassung 
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viele Schwierigkeiten aufgehoben würden, dies beispielsweise bei einer längerfristigen 

Krankheit. So äusserte sich Frau Graf von einer Gemeindeverwaltung folgendermas-

sen: „Also ich denke jetzt mit der 5. IV-Revision, (…) da wird viel gemacht (…) [dass 

man] diese Leute rechtzeitig versucht aufzugreifen, wenn sie wirklich krank sind, dass 

man dann schon zu schauen beginnt und nicht erst nach einem Jahr, zwei. Ich denke 

das ist schon einmal gut. Was manchmal schwierig war, aber das erledigt sich eigent-

lich mit der 5. IV-Revision (…) mit Leuten, die länger krank waren, bis man die wieder 

im Arbeitsprozess hatte (…)“. Dem gegenüber steht die Aussage, dass sich durch die 

Revision nicht viel verändern werde. Es fehle beispielsweise immer noch an Informati-

on, und die Vorgaben, welche die IV zur Integration von behinderten Personen mache, 

funktionierten nicht.  

 

Kantonaler Sozialkredit 

Bei den kantonalen Verwaltungen wurde auf den Sozialkredit aufmerksam gemacht. 

Durch diesen wird der finanzielle Mehraufwand bei der Beschäftigung behinderter Per-

sonen bezahlt, was wiederum das Globalbudget der einzelnen Ämter entlastet. Der 

Kanton wird hinsichtlich seiner Unterstützung als vorbildlich beschrieben. Das Perso-

nalamt, welches den Sozialkredit verwaltet, wird in seiner beratenden Unterstützung 

als kompetent bezeichnet, auch wenn es darum geht Finanzen zu sprechen. Die  

Arbeitgebenden der kantonalen Verwaltungen wissen, dass sie beim Personalamt Hilfe 

anfordern können und diese auch erhalten. Dieses Angebot muss sich jede und jeder 

Einzelne selber beschaffen. Eine Aussage dazu war, dass diese Möglichkeit genutzt 

werden solle, wenn man selber nicht mehr weiter komme. Die einzelnen Abteilungen 

sind demnach selber für die Informationsbeschaffung verantwortlich, da sie nicht vom 

Personalamt übernommen wird. So wird von Seiten des Kantons Unterstützung ge-

währleistet, offensichtlich jedoch keine Sensibilisierungsarbeit betrieben.  

 

Betreuung 

Die Betreuung wird stark gewichtet. Bei den SAGIF-Institutionen wird darauf aufmerk-

sam gemacht, dass Firmen bekannt sind, bei denen die Betreuung der Personen mit 

einer Behinderung gut funktioniert. Dies seien jedoch grössere Unternehmen, welche 

mehrheitlich Aufgaben in Lager- oder bei Einpackarbeiten hätten. Nach Meinung dieser 

SAGIF-Institution ist es in solchen Betrieben einfacher als in Kleinunternehmen, Per-

sonen mit einer Behinderung anzustellen. Aus der Sicht dieser Institution sei es wich-

tig, dass eine Person mit einer Behinderung betreut werde, um Aversionen zu vermei-

den. Diese Betreuungsaufgabe müsse nicht von einer hierarchisch höher gestellten 
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Person wahrgenommen werden. Es gehe darum, dass jemand aus der Abteilung da 

die Person mit einer Einschränkung unterstütze.  

 

Weitere Unterstützungsangebote 

Es wurden ebenfalls weitere Unterstützungsangebote wie Berufsberatung und Um-

schulungen genannt. Von einer Gemeinde wurde dem Projektteam ein Arbeitstrai-

ningsprogramm vorgestellt. In diesem Programm, welches durch eine separate Stelle 

durchgeführt wird, werden Menschen, die eine Behinderung erlitten haben, in einem 

geschützten Rahmen, mit hundertprozentiger Betreuung und ohne Druck des freien 

Marktes auf die Arbeitswelt vorbereitet. Aus Sicht dieser Gemeinde sei dieses Pro-

gramm eine gute Möglichkeit, langsam einzusteigen, weil die Betreuung gewährleistet 

sei und Zeit und Geduld vorhanden seien.  

 

5.2.2.3 Erwünschte Unterstützungsangebote 

Quotenregelung 

Eine Massnahme zur Förderung der beruflichen Integration von behinderten Personen, 

wie sie beispielsweise in Deutschland existiert, ist die so genannte Quotenregelung 

(vgl. Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004a, S. 5). Dabei wird allen Betrieben gesetzlich 

vorgeschrieben, dass sie einen gewissen Prozentsatz an behinderten Menschen be-

schäftigen müssen. Die Meinung darüber, ob das in der Schweiz auch sinnvoll wäre, ist 

geteilt. Die befragten SAGIF-Institutionen sind der Ansicht, dass eine geregelte Vor-

schrift nicht zweckmäßig wäre. Mit solchen Massnahmen könne die Integration von 

behinderten Menschen nicht auf eine konstruktive Art gefördert werden. Bei ganz klei-

nen Betrieben sei es teilweise nicht möglich, behinderte Angestellte zu beschäftigen. 

Folgende Aussage machte Frau Huber aus einer SAGIF-Institution: „Ich glaube, müs-

sen ist immer eine schwierige Voraussetzung. Wenn man etwas muss, dann macht 

man es auch nicht gerne, dann ist man nicht überzeugt. (…) Ich glaube, es ist nicht 

realistisch, wenn man denkt, dass ein Kleinbetrieb mit 7 Angestellten dann auch noch 

eine Person mit einer schwierigen Einschränkung (…) einstellen sollte (…), die sind 

dann wirklich überfordert. (…) Es muss ein System erfolgen, das vor allem die grösse-

ren Unternehmen motiviert und stützt, wenn sie das machen. Bei kleineren ist toll, 

wenn sie auch mitmachen (…)“. Allerdings ist in Deutschland und Österreich, wo Quo-

tensysteme existieren, die Anzahl behinderter Angestellter mit 3.8 % bzw. 2.6 % höher 

als in der Schweiz. Es ist denkbar, dass dieser deutlich höhere Prozentsatz unter an-

derem auf die Quotenregelung zurückzuführen ist (vgl. Baumgartner/Greiwe/Schwarb 

2004a, S. 5). Ausserdem kann ein Quotensystem monetäre Anreize schaffen, indem 

es einerseits eine finanzielle Begünstigung für die Überschreitung einer Pflichtzahl und 
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andererseits eine finanzielle Belastung bei einer Unterschreitung regelt (vgl. Baum-

gartner/Greiwe/Schwarb 2004b, S. 12). 

Bei den kantonalen und kommunalen Verwaltungen sehen die Einen eine gesetzliche 

Quotenregelung als sinnvolle Lösung für die Problematik der fehlenden Integration. 

Andere wiederum sind der Ansicht, dass nur jene Unternehmen eine behinderte Per-

son einstellen sollten, bei denen es als sinnvoll und den bestehenden Verhältnissen 

und Anforderungen entsprechend als möglich erachtet werde. Einen gesetzlich vorge-

schriebenen Prozentsatz gelte für sie daher nicht als konstruktive Lösung.  

 

Betreuungsperson 

Eine Betreuungsperson am Arbeitsplatz wäre aus Sicht der Befragten von Vorteil. Eine 

speziell ausgebildete Person, welche einerseits die Aufgabe hätte, Menschen mit einer 

Behinderung zu betreuen und zu begleiten. Andererseits könnte sie einen wichtigen 

Beitrag zur Information der Mitarbeitenden leisten. Denn es wird als sehr wesentlich 

erachtet, dass die Mitarbeitenden informiert werden betreffend dem Umgang mit be-

hinderten Menschen. Diese Information könne durch die Unternehmensleitung oder 

durch eine Betreuungsperson erfolgen. Natürlich sei dies nur im Einverständnis mit der 

behinderten Person erlaubt und sinnvoll. Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-

schen Menschen mit und ohne Behinderung sei es wichtig, dass alle Beteiligten gut 

informiert seien. Es gelte über die verschiedenen Aspekte, wie zum Beispiel über die 

Art der Behinderung, zu informieren, um zu erfahren, wie mit der jeweiligen Person 

umgegangen werden solle. Des Weiteren sei förderlich, wenn die Angestellten wüss-

ten, welche Möglichkeiten respektive Einschränkungen die behinderte Person habe, 

damit sie darauf vorbereitet wären und damit umzugehen wüssten. Zu wissen, in wel-

chen Bereichen diese Personen Unterstützung brauchen, könne sehr hilfreich sein. 

Eine wichtige Voraussetzung für das gegenseitige Verständnis sei Transparenz zwi-

schen der behinderten Person und ihren Vorgesetzten sowie zwischen den anderen 

Mitarbeitenden und der Person mit der Einschränkung.  

 

Finanzielle Unterstützungsangebote 

Eine stärkere finanzielle Unterstützung könnte, aus der Sicht einer SAGIF-Institution, 

ein weiterer möglicher Anreiz sein. Dieser könne beispielsweise an Firmen, die Men-

schen mit einer Behinderung anstellen, in Form einer Entschädigung ausbezahlt wer-

den. Die Idee dahinter ist, dass auch kleinere Unternehmen die Möglichkeit erhalten, 

Personen mit einer Behinderung anzustellen. Dabei ginge es nicht darum durch die 

Anstellung einer behinderten Person finanziell zu profitieren. Es solle lediglich möglich 

werden, eine Anstellung aus finanzieller Sicht zu erlauben. Wenn ein Unternehmen 
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jedoch behinderte Personen einstellen würde, weil sie davon finanziell profitierten und 

dies günstiger wäre als eine Person ohne Einschränkung, sei das Ziel aber nicht er-

reicht. Es würde die Bereitschaft, eine behinderte Person zu integrieren, zwar fördern, 

der Sinn eines solchen Anreizsystems wäre aber fragwürdig.  

 

Wie die Ausführungen in Kapitel 5.2.1.4 zeigen, wissen viele Arbeitgebende zu wenig 

detailliert Bescheid über finanzielle Möglichkeiten und allgemein über die bestehenden 

Unterstützungsmöglichkeiten. Aus der Sicht des Projektteams wäre deshalb eine wei-

tere wünschenswerte Unterstützungsmassnahme die Verbesserung und der Ausbau 

von Informationen bereits bestehender Angebote.  
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IV) SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ABSCHLUSS 

 

 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 

 

6.1. Schlussfolgerungen  

 

Die Schlussfolgerungen wurden anhand der Ergebnisse der qualitativen Interviews 

erarbeitet und teilweise mit Informationen aus der quantitativen Umfrage ergänzt.  

 

6.1.1 Gründe für die fehlende berufliche Integratio n 

Die qualitative Erhebung zeigte, dass Vorurteile gegenüber behinderten Personen be-

stehen. Ein Grund liegt wohl vor allem in der Unwissenheit in Bezug auf die berufliche 

Integration behinderter Personen allgemein die Thematik Behinderung. Dies wurde 

dadurch verdeutlicht, dass oftmals lediglich von körperlichen und geistigen Behinde-

rungen gesprochen wurde, während die anderen Behinderungsarten kaum erwähnt 

wurden. Zudem gaben die Befragten Gründe für die fehlende berufliche Integration 

behinderter Personen an und erläuterten diverse Aspekte bei der Anstellung eines 

Menschen mit Behinderung.  

 

Aus welchen Überlegungen stellen Verwaltungen oder Institutionen Personen mit einer 

Behinderung ein? Als Grund für die Anstellung behinderter Personen nannten die 

Vertreterinnen und Vertreter der Verwaltungen und Institutionen vorwiegend die soziale 

Verantwortung. Allerdings gibt es einige, die nicht bewusst Menschen mit Behinderung 

angestellt haben, sondern diese lediglich weiterbeschäftigten, nachdem ihre Behinde-

rung stärker geworden oder neu eingetreten ist. Die Erfahrung der Verwaltungen und 

Institutionen mit behinderten Mitarbeitenden zeigt, dass diese Zusammenarbeit immer 

sowohl Gewinn, als auch Belastung mit sich bringt. Einen bedeutsamen Unterschied zu 

nicht behinderten Angestellten sehen die Arbeitgebenden in der vermehrten Betreu-

ung, welche eine Person mit Behinderung brauche. Auch arbeiten behinderte Perso-

nen gemäss der befragten Untersuchungsgruppe langsamer als nicht behinderte und 

seien weniger belastbar. Dies treffe jedoch nicht gleichermassen auf alle Menschen mit 

Behinderung zu, da es Unterschiede zwischen den einzelnen Behinderungsarten gäbe. 

Wichtig zu wissen ist, dass viele behinderte Personen in der Lage sind, in einem leis-

tungsorientierten Rahmen zu arbeiten (vgl. Schweizerischer Arbeitgeberverband o. J., 

S. 8).  
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Grundsätzlich wären die Befragten bereit, vermehrt behinderte Personen anzustellen. 

Teilweise würden sie einer behinderten Person den Vorrang lassen, sofern diese gleich 

leistungsfähig sei wie die nicht behinderte Person. Trotzdem gaben sie aus verschie-

denen Gründen immer wieder an, dass gerade in ihrem Betrieb die Anstellung einer 

behinderten Person nicht möglich sei.  

 

Ein Grund, weshalb es für viele der Befragten nicht möglich sei, behinderte Personen 

einzustellen, seien die fehlenden Finanzen. Es werden Gebäude erwähnt, welche um-

gebaut werden müssten, Löhne, die voll bezahlt würden, obwohl die Leistung der 

arbeitenden Person nicht hundert Prozent umfasse sowie die vermehrte Betreuung, die 

eine behinderte Person brauche. Die grosse Unwissenheit der befragten Personen 

bezüglich bestehender Unterstützungsangebote im finanziellen Bereich wurde durch 

diese Aussagen deutlich. Denn in solchen Fällen bietet die Invalidenversicherung (IV) 

den Arbeitgebenden Unterstützung, indem sie sämtliche Kosten übernimmt, die bei der 

Eingliederung einer behinderten Person in den Berufsalltag anfallen (vgl. AHV-IV  

o. J.a, o. S.; Informationsstelle AHV/IV 2000, S.1f.).  

 

Eine zusätzliche Schwierigkeit besteht während der Dauer der Abklärung behinderter 

Personen, einer Zeitspanne, in der sie noch keine Rente erhalten oder beispielsweise 

ihr Gesuch von der IV abgelehnt wurde. In diesen Fällen müsse die Entlöhnung und 

Betreuung immer noch durch Arbeitgebende geleistet werden. Laut Erfahrung der Be-

fragten werde zudem die Arbeit der ausfallenden Person auf die restlichen Mitarbeiten-

den übertragen, was wiederum Mehraufwand mit sich bringe.  

 

Des Weiteren gehen die Befragten davon aus, dass behinderte Personen die Anforde-

rungen einer Stelle oftmals nicht erfüllen. Sie beziehen sich dabei mehrfach auf den 

fehlenden KV-Abschluss, welcher die Anstellung einer behinderten Person verhindern 

würde. Ein solcher ist aber nicht zwingend unvereinbar mit einer Behinderung, zudem 

bezahlt die IV die Kosten für Umschulungen von Menschen, die wegen einer eingetre-

tenen Behinderung nicht mehr auf ihrem erlernten Beruf arbeiten können (vgl. AHV-IV 

o. J.a, o. S.).  

 

Ein weiterer Grund für die fehlende Integration von behinderten Personen, welcher 

wiederholt genannt wurde, ist die Marktorientierung und der damit einhergehende Leis-

tungsdruck. Die Befragten begründeten dies damit, dass heute nur wenige Stellen zur 

Verfügung stünden, welche daher mit möglichst leistungsfähigen Leuten besetzt wer-

den müssten. Die meisten behinderten Personen werden dabei von den Befragten 
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nicht als hundertprozentig leistungsfähig und belastbar eingestuft. Die Marktorientie-

rung bedinge auch, dass sich die Betriebe vor allem auf den Gewinn konzentrieren 

würden und die menschlichen Aspekte dabei verloren gingen. Dass sich die Arbeits-

marktlage für behinderte Personen verschlechtert hat, wird auch vom Präsidenten des 

Schweizerischen Arbeitgeberverbands bestätigt (vgl. Schweizerischer Arbeitgeberver-

band o. J., S. 3). Menschen mit Behinderung können jedoch, wenn sie ihren Fähigkei-

ten entsprechend eingesetzt sind, eine gleichwertige Arbeit erbringen. Falls Personen 

nur Teilzeit arbeiten können, bezahlt die IV zudem eine Teilrente (vgl. Schweizerischer 

Arbeitgeberverband o. J., S. 6; AHV-IV o. J.b, o. S.).  

 

Die öffentlichen Verwaltungen sehen noch einen zusätzlichen Grund für die fehlende 

Kontaktaufnahme mit potentiellen behinderten Angestellten. So geben einige an, dass 

sie noch nie eine Bewerbung einer Person mit Behinderung erhalten haben. Diese 

Aussage macht eine Informationslücke zwischen den Vermittlungsstellen, behinderten 

Personen und Arbeitgebenden augenfällig.  

 

Die SAGIF-Institutionen sind der Meinung, dass die berufliche Integration von behin-

derten Personen in grösseren Unternehmen einfacher sei. Auch die quantitative Unter-

suchung zeigt, dass in kleinen Betrieben prozentual weniger behinderte Personen an-

gestellt sind als in grösseren Betrieben.  

 

Interessant erscheinen die verschiedenen Meinungen über behinderte Angestellte bei 

den SAGIF-Institutionen, welche selber Adressatinnen oder Adressaten mit einer Be-

hinderung betreuen. So steht die Meinung, dass gerade ihre Institutionen eine Vorbild-

funktion haben diametral der Haltung gegenüber, in eben diesen Institutionen aus  

Überzeugung keine behinderten Menschen einzustellen.  

 

Bei diesen angegebenen Gründen für die geringe Integration behinderter Personen 

wird sichtbar, dass die Befragten oft nur über unzureichendes Hintergrundwissen ver-

fügen. Dies zeigt sich vor allem bei der beruflichen Integration sowie den spezifischen 

Unterstützungsangeboten für Arbeitgebende. Die folgenschwere Diskriminierung ge-

genüber behinderten Menschen ist jedoch nur teilweise auf das Unwissen der Befrag-

ten zurück zu führen. Gleichzeitig bestehe eine Diskriminierung, die sich durch fehlen-

de Akzeptanz oder Überbehütung der behinderten Personen zeige. Die Aufzählung 

dieser Gründe liefert einen Anhaltspunkt, wieso lediglich 1.1 % aller Angestellten der 

Untersuchungsgruppe behinderte Personen sind, wie die quantitative Umfrage Ende 

Sommer 2007 ergeben hat. Im Vergleich ist diese Zahl zwar höher als der nationale 
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Durchschnitt, als effektive Prozentzahl behinderter Angestellter jedoch sehr niedrig. 

Vor allem wenn beachtet wird, dass die Bereitschaft der Arbeitgebenden, eine Person 

mit einer Behinderung einzustellen, zumindest laut den Aussagen aus den Interviews 

eigentlich sehr hoch ist. Dies weist darauf hin, dass die grundsätzliche Bereitschaft, 

eine behinderte Person anzustellen, noch lange keine Garantie dafür bietet, dass die-

ser Vorsatz auch in die Tat umgesetzt wird.  

 

Die Arbeitgebenden sehen für eine körperlich behinderte Person die grössten und für 

psychisch behinderte Menschen die kleinsten Chancen einer Integration. Dies ist wo-

möglich darauf zurück zu führen, dass mit einer behinderten Person oft ein Mensch, 

der auf den Rollstuhl angewiesen ist, assoziiert wird und deshalb diese Behinderungs-

art bekannt ist. Andererseits sei das Wissen über eine psychische Behinderung im 

Vergleich zu den restlichen Behinderungsarten am kleinsten. Damit verbunden ist mög-

licherweise eine gewisse Unvertrautheit gegenüber psychischer Behinderung. Die  

Arbeitgebenden wissen eventuell nicht genau, wie sie mit einem Menschen mit einer 

psychischen Behinderung umgehen sollen und welche Aufgaben in welchem Umfang 

ihm übergeben werden können. Dieser Aussage widersprechen auf nur den ersten 

Blick die Ergebnisse der quantitativen Umfrage, welche ergaben, dass rund ein Viertel 

(26 %) aller behinderten Angestellten eine psychische Behinderung aufweisen. Somit 

sind die psychisch behinderten Personen nach den körperlich behinderten Angestellten 

(50 %) am meisten vertreten. Am seltensten werden Menschen mit einer geistigen  

(6 %) oder einer Mehrfachbehinderung (7 %) beschäftigt. Die hohe Zahl der psychisch 

behinderten Angestellten ist möglicherweise durch die oben genannte Weiterbeschäfti-

gung behinderter Personen zu erklären. Dies heisst, dass die Befragten ihre Angestell-

ten, wenn sie eine psychische Behinderung erleiden, nach Möglichkeit in ihrem Betrieb 

behalten, auch wenn sie nicht bevorzugt Menschen mit einer psychischen Behinderung 

einstellen würden. Denn eine Person, die dank ihrer langjährigen Beschäftigung in ei-

nem Betrieb die Abläufe kennt, auf fachlicher Ebene ausgebildet und im Team einge-

betet ist, kann trotz erlittener psychischer Behinderung und dadurch eventuell beding-

ter Teilzeitbeschäftigung für den Betrieb weiterhin sehr wertvoll sein. Diese und andere 

Überlegungen sind wahrscheinliche Beweggründe für Arbeitgebende, eine Person mit 

einer psychischen Behinderung nicht zu entlassen sondern weiter zu beschäftigen. 

Das ist eine denkbare Erklärung für die Diskrepanz zwischen der geringen Bereitschaft 

der Befragten, psychisch behinderte Personen einzustellen und der Tatsache, dass ein 

Viertel der behinderten Angestellten eine psychische Behinderung aufweist.  
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6.1.2 Bedürfnisse der Arbeitgebenden 

Um die Anstellung behinderter Personen zu ermöglichen, wünschen sich Arbeitgeben-

de folgende Voraussetzungen und Unterstützungsangebote:  

 

Als eine wichtige Unterstützungsmassnahme wird eine Betreuungsperson erachtet. 

Dies sollte eine ausgebildete Person sein, welche die behinderte Person begleitet und 

ebenfalls zur Information der übrigen Mitarbeitenden beiträgt. Diese Informationen sol-

len den Umgang mit der behinderten Person betreffen und dürfen nur mit deren Einwil-

ligung weiter gegeben werden. Eine andere Variante wäre, dass eine Mitarbeitende 

oder ein Mitarbeitender diese Betreuungsaufgabe übernimmt.  

 

Daneben werden von den Arbeitgebenden verstärkte finanzielle Anreize gewünscht. 

So zum Beispiel eine Entschädigung für Betriebe, die behinderte Personen anstellen. 

Daraus dürfte jedoch nicht resultieren, dass ein Unternehmen aus einer solchen 

Anstellung Profit schlagen könnte. Hier ist darauf hinzuweisen, dass beispielsweise die 

IV bereits viele finanzielle Anreize bietet (vgl. AHV-IV o. J.a, o. S.; Informationsstelle 

AHV/IV 2000, S.1f.). Mögliche zusätzliche Anreize könnten beispielsweise durch ein 

Quotensystem geschaffen werden. Solche Quotenregelungen bzw. Bonus-Malus-

Systeme setzen eine bestimmte Sollzahl an behinderten Personen fest, die von einem 

Betrieb angestellt werden müssen. Bei einer Überschreitung dieser Pflichtzahl erhält 

das betreffende Unternehmen eine finanzielle Begünstigung, andererseits wird der 

Betrieb bei einer Unterschreitung finanziell belastet. In vielen europäischen Staaten, 

namentlich den Nachbarländern der Schweiz, wurden Quotensysteme eingeführt. Bei 

diesen wurden jeweils Teilaspekte dieses Modells, wie die Definition einer Pflichtzahl 

und die finanzielle Belastung bei einer Unterschreitung berücksichtigt. Die Wirksamkeit 

eines solchen Systems ist umstritten; in den meisten Ländern mit einer Quotenrege-

lung erreichen die wenigsten Betriebe die Sollzahl und müssen daher Kompensations-

beiträge bezahlen. Die Nachbarländer der Schweiz weisen jedoch eine höhere Anzahl 

behinderter Angestellter auf (vgl. Baumgartner/Greiwe/Schwarb 2004b, S. 12; DOK 

2004, S.21). 

 

Die Befragten der Kantonsverwaltung gaben hier als gutes Beispiel für ein Unterstüt-

zungsangebot mehrmals den Sozialkredit des Kantons Solothurn an. Von diesem kann 

in bestimmten Fällen, wie zum Beispiel bei der Anstellung einer behinderten Person, 

Geld bezogen werden. Zusätzlich steht das Personalamt den Personalverantwortlichen 

als Beratungsstelle zur Verfügung. Die Befragten der Kantonsverwaltung haben dem-

nach eine Anlaufsstelle, allerdings macht das Personalamt nicht spezifisch auf die Un-

terstützungsangebote aufmerksam.  



Studierendenprojekt PAKS  IV) SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ABSCHLUSS 

  67 

Die Befragten gaben an, zu wissen, wo sie Unterstützung holen könnten, falls sie eine 

behinderte Person anstellen möchten. So sind von allen Unterstützungsangeboten die 

staatlichen bei den Arbeitgebenden sehr präsent. Die grösste Bekanntheit geniesst die 

IV, wobei die Befragten über die einzelnen Angebote und ihre spezifische Umsetzung 

nur wenig wissen. Daneben besteht aber bei einigen Arbeitgebenden die Hoffnung, 

dass durch die 5. IV-Revision und Anreize wie die der Früherfassung die berufliche 

Integration verbessert werden kann. Es besteht jedoch auch die Meinung, dass sich 

durch diese Revision nicht viel ändern wird, da es beispielsweise immer noch an In-

formation fehle. Das Projektteam erachtet eine umfassende Information als zentral für 

das Gelingen der Umsetzung der 5. IV-Revision. Denn gerade bei der Früherfassung 

ist von Leuten aus verschiedenen Bereichen eine Mitarbeit erforderlich. So sollen bei-

spielsweise Arbeitgebende diejenigen Mitarbeitenden, die Anzeichen einer Invalidität 

aufweisen, im Rahmen der Früherfassung melden. Gelingt eine flächendeckende In-

formation, kann die 5. IV-Revision zu einer verbesserten beruflichen Integration behin-

derter Personen beitragen. Denn durch Früherfassung und Frühintervention können 

Menschen mit einer möglichen Behinderung schneller wieder eingegliedert werden 

bzw. im Berufsleben bleiben, und eine drohende Invalidität kann möglicherweise früh-

zeitig abgewendet werden. Zudem wird mit der 5. IV-Revision die interinstitutionelle 

Zusammenarbeit ausgebaut. Das heisst die einzelnen Versicherungen arbeiten unter-

einander, aber auch mit anderen Stellen wie zum Beispiel der Sozialhilfe, enger und 

effizienter zusammen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass Personen von 

einem Ort zum anderen geschoben werden. Von grosser Bedeutung für einen Erfolg 

der 5. IV-Revision ist allerdings auch die Eigeninitiative und Mitarbeit der verschiede-

nen meldeberechtigten Personen, ohne deren Meldung die Früherfassung nicht greifen 

kann (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen 2007a, S. 1f.; Bundesamt für Sozial-

versicherungen 2007b, S. 1f.).  

 

Es wurden verschiedene Massnahmen erwähnt, welche zur Förderung der beruflichen 

Integration behinderter Personen beitragen würden. Zum einen wird die Quotenrege-

lung genannt, die in verschiedenen Ländern angewendet wird. Die Quotenregelung 

wird vor allem von Personen aus öffentlichen Verwaltungen als sinnvolle Lösungs-

massnahme betrachtet, um mehr Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt einzu-

binden. Die SAGIF-Institutionen stehen ihr eher kritisch gegenüber; diese Thematik 

könne auf die genannte Weise nicht konstruktiv geregelt werden. Es müsse auf die 

Grösse und Branche der einzelnen Betriebe Rücksicht genommen werden und eine 

solche Vorschrift sei nicht förderlich.  
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Wird die Anstellung einer behinderten Person in Betracht gezogen, wird auf ähnliche 

Aspekte geachtet wie bei einer nicht behinderten Person. So muss die Ausbildung der 

Stelle angemessen sein, zudem wird die Persönlichkeit beurteilt. Bei einer behinderten 

Person werden in erster Linie ihre Anliegen und Bedenken wahrgenommen, diejenigen 

der Arbeitgebenden aber ebenfalls miteinbezogen. Zusätzlich ist, mit Einwilligung der 

betroffenen Person eine gute und offene Kommunikation im Team wichtig. So sollen 

die Mitarbeitenden einerseits über die Behinderungsart und den Umgang damit sowie 

über die Möglichkeiten und Grenzen der behinderten Person informiert werden. Dies 

würde die als wichtig bezeichnete Transparenz fördern.  

 

6.2 Fazit 

 

Die vorliegende Studie zeigt auf, dass von allen Angestellten der Untersuchungsgrup-

pe lediglich 1.1 % behinderte Personen sind, wobei die eine Hälfte köperbehindert und 

rund ein Viertel psychisch behindert ist. Dies, obwohl im Kanton Solothurn im Jahre 

2002 20.1 % der gesamten Kantonsbevölkerung eine Behinderung aufwiesen (vgl. 

Kanton Solothurn 2005a, S.19). Um die Voraussetzungen der Integration behinderter 

Personen in den Berufsalltag zu verbessern, werden in den Schlussfolgerungen einige 

Ansatzpunkte aufgezeigt respektive Lücken aufgedeckt. Es wird deutlich, dass vor al-

lem im Bereich Information Optimierungsbedarf für Arbeitgebende besteht. Die Infor-

mation sollte insbesondere bei der gesellschaftlichen Integration behinderter Personen, 

den unterschiedlichen Behinderungsarten sowie den mannigfaltigen Unterstützungs-

angeboten vertieft werden. Abschliessend werden nun die wichtigsten Schlussfolge-

rungen kurz aufgelistet.  

 

Gründe für die fehlende Einstellung von behinderten Personen aus Sicht der Arbeitge-

benden:  

�� grösserer Betreuungsaufwand für behinderte Angestellte 

�� Marktorientierung und der damit einhergehende Leistungsdruck 

�� behinderte Personen arbeiteten langsamer und seien weniger belastbar 

�� behinderte Personen würden den Anforderungen einer Stelle oft nicht gerecht  

�� fehlende Finanzen für Gebäudeumbau, vermehrte Betreuung und volle Löhne, ob-

wohl die meisten behinderten Personen nicht hundert Prozent leistungsfähig und 

belastbar seien 

�� keine Bewerbung behinderter Personen 
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Bedürfnisse der Arbeitgebenden bei der Anstellung behinderter Personen: 

�� Betreuungsperson, welche für die behinderten Personen zuständig ist 

�� vermehrte finanzielle Anreize  

�� Information der Mitarbeitenden 

�� Quotenregelung (wird von einigen gutgeheissen, von anderen kritisiert) 

 

6.3 Ausblick 

 

Die Ergebnisse dieses Studierendenprojekts dienen der SAGIF zur Information ihrer 

Mitglieder sowie als Grundlage für erste Handlungsansätze zur Verbesserung der be-

ruflichen Integration von behinderten Personen im Kanton Solothurn. 

 

Während der Arbeit am vorliegenden Projekt sind viele Ideen für mögliche Anschluss-

studien entstanden. Eine Möglichkeit wäre, zur Vertiefung weitere Interviews innerhalb 

dieser drei Untersuchungseinheiten durchzuführen, um so die Ergebnisse dieses Stu-

dierendenprojekts stärker zu fundieren. Zudem wäre es sicherlich sinnvoll, diese Um-

frage auf die Wirtschaft und die übrigen Betriebe im Kanton Solothurn auszuweiten. Mit 

diesen Ergebnissen könnten erste Interventionsmassnahmen für den gesamten Kanton 

Solothurn geplant werden, um die Eingliederung behinderter Personen in den Berufs-

alltag zu erleichtern und die Anzahl berufstätiger behinderter Menschen zu erhöhen. Es 

ist ausserdem für eine eventuelle Anschlussstudie zu empfehlen, mit behinderten Men-

schen als Untersuchungsgruppe die Befragung durchzuführen. So würden aus Sicht 

der Betroffenen ihre Verbesserungsvorschläge dargelegt. Ebenso wissenswert wären 

Alter und Geschlecht der behinderten Angestellten, das Arbeitspensum sowie das Ein-

kommen. Interessant wäre auch zu untersuchen, ob bewusst eine behinderte Person 

eingestellt wurde oder ob es sich um eine Weiterbeschäftigung nach eingetretener Be-

hinderung handelt. Ein Vergleich zwischen erlerntem und tatsächlich ausgeübtem Be-

ruf wäre sicher auch spannend. 

 

Aus Sicht des Projektteams sollte die Information über die bereits bestehenden Ange-

bote ausgebaut werden, da viele Arbeitgebende nicht detailliert über die vorhandenen 

Unterstützungsangebote Bescheid wissen und diese somit nicht in Anspruch nehmen 

können. Zudem sollten die Arbeitgebenden aufgefordert werden, von sich aus mehr 

Initiative zu zeigen. Um die Arbeit für behinderte Personen im primären Arbeitsmarkt zu 

verbessern, erachtet das Projektteam eine Betreuungsperson, die in den Unternehmen 

tätig wäre, als sinnvoll. So könnte die Distanz zwischen behinderten Personen, Arbeit-

gebenden und Mitarbeitenden ebenfalls verringert werden.  
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